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805I-IO-I-A 

Verordnung 
über die Vergütung der ärztlichen Untersuchungen 

nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz 
( Jugendarbeitsschutzvergütungs

verordnung - JArbSch VergV) 
Vom 21. Februar 1984 

Auf Grund des § 46 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. ades Jugend
arbeitsschutzgesetzes (JArbSchG) vom 12. April 1976 
(BGBI I S.965) erläßt die Bayerische Staatsregierung 
folgende Verordnung: 

§1 

1 Für die "Kosten der ärztlichen Untersuchungen 
nach §§ 32 bis 35 und § 42 JArbSchG wird ein Pausch
betrag von 39 DM für jede Untersuchung erstattet. 
2Mit dem Pauschbetrag sind alle ärztlichen Leistun
gen sowie alle Nebenkosten, einschließlich der Kosten 
für die erforderlichen Formblätter, abgegolten. 

§2 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Ja
nuar 1983 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Durchfüh
rung des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 7. Novem
ber 1975 (GVBI S. 358, BayRS 8051-10-1-A), geändert 
durch Verordnung vom 21. September 1976 (GVBI 
S. 374), außer Kraft; sie bleibt jedoch anwendbar für 
die Abrechnung von Untersuchungen, die vor dem 
1. Januar 1983 vorgenommen worden sind. 

München, den 21. Februar 1984 

Der Bayerische Ministerpräsident 

FranzJosef S t rau ß 
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7803-23-E 

. . Verordnung 
zur Anderung der Verordnung 

über die Durchführung 
von Fortbildungsprüfungen zum 
Agrarfachwirt-Rechnungswesen 

Vom 1. Februar 1984 

Auf Grund des § 46 Abs. 1 des Berufsbildungsgeset
zes in Verbindung mit Art. 4 Satz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Berufsbildungsgesetzes vom 23. Juni 
1970 (GVBI S.246, BayRS 800-21-1-A), zuletzt geän
dert durch Gesetz vom 21. Dezember 1979 (GVBI 
S. 435), erläßt das Bayerische Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten folgende vom 
Berufsbildungsausschuß beschlossene Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung über die Durchführung von Fortbil
dungsprüfungen zum Agrarfachwirt-Rechnungswe
sen (VFprAFR) vom 8. April 1976 (GVBI S. 160, BayRS 
7803-23-E) wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift der Verordnung erhält folgende 
Fassung: 
.. Verordnung über die Fortbildungsprüfung zum 
Fachagrarwirt Rechnungswesen (VFprFAR)" 

792-2-E 

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

zur Ausführung des 
Bayerischen Jagdgesetzes 

Vom 10. Februar 1984 

Auf Grund von Art. 11 Abs. 2 Satz 4, Art. 32 Abs. 7 
und Art. 41 Abs. 5 Satz 4 des Bayerischen Jagdgesetzes 
vom 13. Oktober 1978 (GVBI S.678, BayRS 792-1-E), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. September 1982 
(GVBI S, 722), erläßt das Bayerische Staatsministe
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, hin
sichtlich des § 1 Nr. 3 im Einvernehmen mit dem Baye
rischen Staatsministerium der Finanzen, folgende 
Verordnung: 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 werden nach dem Wort .. Haus
wirtschafterin" die Worte .. - Schwerpunkt 
ländliche Hauswirtschaft" eingefügt, 

bb) in Nummer 4 wird ,,Agrarfachwirt-Rech
nungswesen" ersetzt durch .. Fachagrarwirt 
Rechnungswesen", 

cc) folgender Satz 2 wird angefügt: 

.. Wer die Meisterprüfung in einem der Ausbil
dungsberufe nach Satz 1 Nr. 1 bestanden'hat, 
ist auch dann zur Prüfung zuzulassen, wenn 
er die Voraussetzungen nach Satz 1 Nrn. 1 bis 
3 nicht erfüllt.", 

b) in Absatz 2 wird nach ,,Absatz I" eingefügt: 
.. Satz I". 

3. In § 10 wird ,,Agrarfachwirt-Rechnungswesen" er
setzt durch .. Fachagrarwirt Rechnungswesen". 

§2 

Wer vor Inkrafttreten dieser Verordnung die Fort
bildungsprüfung zum Agrarfachwirt-Rechnungswe
sen bestanden hat, ist berechtigt, die Bezeichnung 
.. Fachagrarwirt Rechnungswesen" zu führen. 

§3 

Diese Verordnung tritt am 1. März 1984 in Kraft. 

München, den 1. Februar 1984 

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Dr. Hans Eis e n man n , Staatsminister, 

§1 

Die Verordnung zur Ausführung des Bayerischen 
Jagdgesetzes (AVBayJG) vom 1. März 1983 (GVBI 
S. 51, BayRS 792-2-E) wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden die Worte .. und des StJR 
Fronreitener Forst und sodann entlang der östli
chen Landkreisgrenze des Landkreises Ostall
gäu," ersetzt durch die Worte .. ,des StJR Oberam
mergau und, soweit sie das GJR Wildsteig-Süd 
durchschneidet, entlang der Königstraße bis zur 
Regierungsbezirksgrenze,", 

b) in Nummer 2 wird nach den Worten .. der nördli
chen Grenze der GJR und StJR" das Wort .. Gfäll
wald," eingefügt. 

2. In § 22 Abs. 1 werden hinter dem Wort .. Revierjäger" 
die Worte .. oder die Meisterprüfung für den Beruf 
.. Revierjäger" " eingefügt. 

3. Anlage 1 erhält folgende Fassung: 
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"Anlage 1 
(zu § 5 Abs. 1) 

Satzung 
der Jagdgenossenschaft ...................................... . 

§1 

Name und Sitz der Jagdgenossenschaft 

1 Die Jagdgenossenschaft des Gemeinschaftsjagdreviers 

ist nach Art. 11 Abs. 1 Satz 1 BayJG eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts. 2Sie führt den Namen "Jagdgenossen-
schaft ... .... .... ..... .. .......................... ... .... ......... .. ......... .... ..... .... . " 
und hat ihren Sitz in ............... ........ .. .. ...... .. .. .. ...... .. .. ...... .. ...... .. 

§2 

Gemeinschaftsjagdrevier 

(1) Das Gemeinschaftsjagdrevier umfaßt gemäß § 8 
BJagdG mit Ausnahme der Eigenjagdreviere alle Grundflä
chen 

- der Stadt/Gemeinde ......... .... ...... ... .... .... .... .. .. ... ...... .. ...... ... . . 

- der abgesonderten Gemarkung .. .................. .... ................ .. 

- gemäß dem von der unteren Jagdbehörde genehmigten 
Teilungsbeschluß der Jagdgenossenschaft .. .. .................. . 

der Gemarkung(en) ... .. ......... .. ............... .... .. .... .. ........... ..... .. 

der Stadt/der Gemeinde .. ............. .... ... ......... ... .... ...... ......... . 

zuzüglich der angegliederten und abzüglich der abgetrenn
ten Grundflächen. 

(2) Das Gemeinschaftsjagdrevier wird begrenzt durch 

(Grenzbeschreibung) 

§3 

Mitglieder der Jagdgenossenschaft 

(1) lMitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen) 
sind die Eigentümer oder Nutznießer - jedoch nicht die 
Pächter - der Grundflächen, die das Gemeinschaftsjagdre
vier bilden. 2Eigentümer von Grundflächen des Gemein
schaftsjagdreviers, auf denen die Jagd ruht oder aus ande
ren Gründen dauernd nicht ausgeübt werden darf, gehören 
gemäß § 9 Abs. 1 BJagdG insoweit der Jagdgenossen
schaft nicht an. 

.(2) lDie Jagdgenossenschaft führt ein Jagdkataster, in 
dem die Eigentümer oder Nutznießer der zum Gebiet der 
Jagdgenossenschaft gehörenden Grundflächen und deren 
Größe ausgewiesen werden. 2ZU diesem Zweck haben die 
Jagdgenossen vor Ausübung ihrer Mitg liedschaftsrechte 
dem Jagdvorsteher alle zur Anlegung dieses Verzeichnis
ses erforderlichen Unterlagen (Grundbuchauszüge, Urkun
denabschriften etc.) unaufgefordert zur Verfügung zu stei
len. 3Das Jagdkataster ist fortzuführen ; durch Eigentums
wechsel eingetretene Veränderungen hat der Erwerber 
dem Jagdvorsteher nachzuweisen. 4Das Jagdkataster liegt 
für die Jagdgenossen und deren schriftlich bevollmächtigte 
Vertreter für ihren Grundbesitz zur Einsicht in ........ .. ...... .. .. .. . 
bei .... .. .......................... ... .. .... .. .. ......... ..... .......... ... ..... .... offen. 

§4 

Aufgaben der Jagdgenossenschaft 

1 Die Jagdgenossenschaft verwaltet unter eigener Verant
wortung nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit alle 
Angelegenheiten, die sich aus dem Jagdrecht der ihr ange
hörenden Jagdgenossen ergeben. 2Sie hat insbesondere 
die Aufgabe, das ihr zustehende Jagdausübungsrecht im In
teresse der Jagdgenossen zu nutzen und für die' Lebens
grundlagen des Wildes in angemessenem Umfang und im 
Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu sorgen. 31hr obliegt 
nach Maßgabe des § 29 Abs. 1 BJagdG der Ersatz des Wild
schadens, der an den zum Gemeinschaftsjagdrevier gehö
renden Grundstücken entsteht. 

§5 

Organe der Jagdgenossenschaft 

Die Organe der Jagdgenossenschaft sind 

1. die Versammlung der Jagdgenossen, 

2. der Jagdvorstand, 

3. der Jagdvorsteher. 

§6 

Versammlung der Jagdgenossen 

(1) lDie Versammlung der Jagdgenossen beschließt die 
Satzung und deren Änderungen. 2Sie wählt 

a) den Vorsitzenden des Jagdvorstandes (Jagdvorsteher) 
und dessen Stellvertreter, 

b) zwei Beisitzer, 

c) einen Schriftführer, 

d) einen Kassenführer, 

e) zwei Rechnungsprüfer . . 

(2) 1 Die Versammlung der Jagdgenossen beschließt wei
terhin über 

a) denHaushaltsplan, 

b) die Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassenfüh
rers, 

c) die Abrundung, Zusammenlegung und Teilung des Ge
meinschaftsjagdreviers, 

d) den Erwerb oder die Anpachtung von Grundflächen für 
Maßnahmen der Reviergestaltur.lg oder Äsungsverbes
serung, 

e) die Art der Jagdnutzung des Gemeinschaftsjagdreviers, 

f) die Art der Verpachtung und über die Pachtbedingungen, 

g) die Erteilung des Zuschlags bei der Jagdverpachtung, 

h) die Änderung und Verlängerung laufender Jagdpachtver
träge, 

i) die Zustimmung zur Weiter- und Unterverpachtung des 
Gemeinschaftsjagdreviers und zur Erteilung von Jagder
laubnisscheinen auf Dauer, 
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j) die Verwendung des Reinertrags der Jagdnutzung und 
den Zeitpunkt seiner Ausschüttung, 

k) die Anstellung eines Berufsjägers oder bestätigten Jagd
aufsehers, 

I) die Erhebung von Umlagen zum Ausgleich des Haus
haltsplans, 

m) die Zustimmung zu Dringlichkeitsentscheidungen des 
Jagdvorstandes gemäß § 9 Abs. 8 Satz 2 dieser Satzung, 

n) ' die Festsetzung von Aufwandsentschädigungen für die 
Mitglieder 'des Jagdvorstandes, den Schriftführer, den 
Kassenführer und die Rechnungsprüfer. 

2Die Versammlung der Jagdgenos~en darf die Entschei
dung hierüber weder auf den Jagdvorstand noch auf den 
Jagdvorsteher übertragen. 

(3) 1 Die Versammlung der Jagdgenossen kann den Jagd
vorstand ermächtigen, die Führung der Kassengeschäfte 
durch öffentlich-rechtlichen Vertrag der Stadt-/Gemeiride-
kasse ...... ....... ........... ..... ....... ................... .... .... .. ... ....... ....... ... .. . 
zu übertragen. 2Mit dem Wirksamwerden des Vertrages ent
fällt die Wahl eines Kassenführers. 

§7 

Durchführung der Versammlung 
der Jagdgenbssen 

(1) 1Die Versammlung der Jagdgenossen ist vom Jagd
vorsteher wenigstens einmal im Geschäftsjahr (§ 14 Abs. 2) 
einzuberufen. 2Der Jagdvorsteher muß die Versammlung 
der Jagdgenossen auch einberufen, wenn mindestens ein 
Viertel der stimmberechtigten Jagdgenossen oder der 
Jagdvorstand die Einberufung bei ihm schriftlich unter An
gabe der auf die Tagesordnung zu setzenden Angelegenhei
ten beantragt oder wenn die Jagdbehörde dies aufsichtlich 
anordnet. 

(2) 1Die Versammlung der Jagdgenossen soll am Sitz der 
Jagdgenossenschaft stattfinden. 2Sie ist nicht öffentlich, 
ausgenommen die Versammlung zur Versteigerung der 
Jagd oder zur Öffnung der Gebote bei öffentlicher Ausbie
tung. 3Der Jagdvorsteher kann einzelnen Personen die An
wesenheit gestatten. 4Der Jagdbehörde ist die Anwesenheit 
jederzeit gestattet. 

(3) 1Die Einladung zur Versammlung der Jagdgenossen 
ergeht durch Bekanntmachung (§ 15). 2Sie muß mindestens 
eine Woche vorher erfolgen und Angaben über den Ort und 
den Zeitpunkt der Versammlung sowie die Tagesordnung 
enthalten. 

(4) 1 Den Vorsitz in der Versammlung der Jagdgenossen 
führt der Jagdvorsteher. 2Für die Abwicklung bestimmter 
Angelegenheiten, insbesondere zur Leitung einer öffentli
ch'en Versteigerung, kann ein anderer Versammlungsleiter 
bestellt werden . 

(5) Unter dem Tagesordnungspunkt .. Verschiedenes" 
können Beschlüsse nach § 6 nicht gefaßt werden. 

(6) Über die Versammlung der Jagdgenossen ist die Jagd
behörde rechtzeitig zu unterrichten. 

§8 

Beschlußfassung der Versammlung 
der Jagdgenossen, Wahl 

(1) 1 Beschlüsse der Versammlung der Jagdgenossen be
dürfen gemäß § 9 Abs. 3 BJagdG sowohl der Mehrheit der 
anwesenden und vertretenen Jagdgenossen als auch der 
Mehrheit der bei der Beschlußfassung vertretenen Grundflä
che. 2Stimmenthaltungen werden bei der Berechnung der 

Stimmenmehrheit nicht mitgezählt. 3Miteigentümer und Ge
samthandseigentümer eines zum Gemeinschaftsjagdrevier 
gehörenden Grundstücks haben zusammen nur eine Stim
me und können ihr Stimmrecht nur einheitlich ausüben; der 
abstimmende Miteigentümer oder Gesamthandseigentü
mer gilt als Vertreter der anderen Mitberechtigten. 

(2) 1 Beschlüsse nach § 6 Abs. 2 Satz 1 Buchst. g, hund i 
sind schriftlich unter Verwendung von Stimmzetteln zu fas
sen. 2Das gleiche;gilt für sonstige Beschlüsse, wenn ihr Zu
stande kommen nach Absatz 1 Satz 1 nicht einwandfrei fest
gestellt werden kann . 3Der Jagdvorstand hat die Unterlagen 
der schriftlichen Abstimmungen mindestens ein Jahr lang, 
im Fall der Beanstandung oder Anfechtung des Beschlus
ses für die Dauer des Verfahrens aufzubewahren. 

(3) 1 Bei der Beschlußfassung der Jagdgenossenschaft 
kann sich jeder Jagdgenosse durch seinen Ehegatten, 
durch einen volljährigen Verwandten in gerader Linie, durch 
eine in seinem Dienst ständig beschäftigte volljährige Per
son oder durch einen bevollmäChtigten volljährigen, dersel
ben Jagdgenossenschaft angehörenden Jagdgenossen 
vertreten lassen. 2Für die Erteilung der Vollmacht an einen 
Jagdgenossen ist die schriftliche Form erforderlich. 3Ein be
vollmächtigter Vertreter darf höchstens einen Jagdgenos
sen vertreten. 4Für juristische Personen handeln ihre verfas
sungsmäßig berufenen Organe oder deren Beauftragte. 

(4) 1Über den wesentlichen Verlauf und die Beschlüsse 
der Versammlung der Jagdgenossen ist eine Niederschrift 
zu fertigen. 2Aus ihr muß insbesondere hervorgehen, wie
viele Jagdgenossen anwesend oder vertreten waren und 
welche Grundfläche von ihnen vertreten wurde, ferner der 
Wortlaut der gefaßten Beschlüsse unter Angabe der Mehr
heit nach Kopfzahl und Fläche, mit der sie gefaßt wurden. 
3Die Niederschrift ist vom Jagdvorsteher und vom Schrift
führer zu unterzeichnen. 4Die Jagdbehörde ist innerhalb 
eines Monats über die Beschlüsse der Versammlung der 
Jagdgenossen zu unterrichten. 

(5) Ein Jagdgenosse oder ein Bevollmächtigter ist von 
der Mitwirkung an der Abstimmung entsprechend § 34 
BGB ausgeschlossen, kann sich nicht vertreten lassen und 
auch keinen anderen vertreten, wenn sich die Beschlußfas
sung auf den Abschluß eines Rechtsgeschäfts oder auf 
einen Rechtsstreit zwischen der Jagdgenossenschaft und 
ihm selbst bezieht. . 

(6) 1 Die Vorschriften der Absätze 1, 3 und 4 gelten auch 
für die von der Versammlung der Jagdgenossen durchzu
führenden Wahlen (§ 6 Abs. 1 Satz 2) - entsprechend mit 
der Maßgabe, daß die Mehrheit der anwesenden und ver
tretenen Jagdgenossen entscheidet·) -. 2Wahlen nach § 6 
Abs. 1 Satz 2 Buchst. a und b sind schriftlich unter Verwen
dung von Stimmzetteln durchzuführen. 

§9 

Vorstand der Jagdgenossenschaft 

(1) 1Der Jagdvorstand besteht aus dem Jagdvorsteher, 
seinem Stellvertreter und zwei 'Beisitzern. 2Die Beisitzer 
können auch die Funktion des Schriftführers und des Kas
senführers übernehmen. 

(2) Wählbar für den Jagdvorstand ist jeder Jagdgenosse, 
der volljährig und geschäftsfähig ist; ist eine Personenge
meinschaft oder eine juristische Person Mitglied der Jagd
genossenschaft, so sind auch deren Vertreter wählbar. 

') Triff1 nur zu, falls die Jagdgenossenschaft satzungsmäßig so beschließt. 
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(3)1Der Jagdvorstand wird für eine Amtszeit von fünf Ge
schäftsjahren (§ 14 Abs. 2) gewählt. 2Die Amtszeit beginnt 
mit dem auf die Wahl folgenden Geschäftsjahr, es sei denn, 
daß im Zeitpunkt der Wahl kein gewählter Jagdvorstand vor
handen ist; in diesem Fall beginnt sie mit der Wahl und ver
längert sich um die Zeit von der Wahl bis zum Beginn des 
nächsten Geschäftsjahres. 3Die Amtszeit verlängert sich 
bis zur Wahl eines neuen Jagdvorstandes um höchstens 
drei Monate, sofern innerhalb der letzten drei Monate vor 
dem Ende der satzungsmäßigen Amtszeit mindestens eine 
Versammlung der Jagdgenossen stattgefunden hat und es 
in dieser nicht zur Wahl eines neuen Jagdvorstandes ge
kommen ist. 

(4) Der Schriftführer und der Kassen1ührer werden für die 
gleiche Amtszeit wie der Jagdvorstand gewählt; Absatz 3 
Sätze 2 und 3 finden entsprechende Anwendung. 

(5) 1Endet die Amtszeit eines Mitgliedes des Jagdvor
standes vorzeitig durch Tod, Rücktritt oder Verlust der 
Wählbarkeit, so ist für den Rest der Amtszeit innerhalb an
gemessener Frist, spätestens in der nächsten Versamm
lung der Jagdgenossen, eine Ersatzwahl vorzunehmen. 21n 
gleicher Weise ist zu verfahren, wenn ein anderer Funk
tionsträger vorzeitig ausscheidet. 

(6) 1Der Jagdvorstand taßt Beschluß über den Abschuß
pianvorschlag, den die Hegegemeinschaft oder der Revier
inhaber zur Herstellung des Einvernehmens nach Art. 13 
Abs. 3 Satz 3 oder Art. 32 Abs. 1 Satz 1 BayJG vorgelegt 
hat. 2Die Versammlung der Jag,dgenossen kann dem Jagd
vorstand unter Beachtung des § 6 Abs. 2 Satz 2 weitere 
Aufgaben übertragen. 

(7) Ein Mitglied des Jagdvorstandes darf bei Angelegen
heiten der Jagdgenossenschaft nicht beratend oder ent
scheidend mitwirken, wenn die Entscheidung ihm selbst 
oder einem Angehörigen (Art. 20 Abs. 5 des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes) oder einer von ihm kraft 
Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person einen unmit
telbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. 

(8) 11n Angelegenheiten, die an sich der Beschlußfassung 
durch die Versammlung der Jagdgenossen unterliegen, 
entscheidet der Jagdvorstand, falls die Erledigung keinen 
Aufschub duldet. 21n diesen Fällen hat der Jagdvorsteher 
unverzüglich die Zustimmung der Versammlung der Jagd
genossen einzuholen. 3Diese kann die Dringlichkeitsent
scheidung aufheben, soweit nicht schon Rechte Dritter ent
standen sind. 

(9) Die Mitglieder des Jagdvorstandes sind ehrenamtlich 
tätig. 

§ 10 

Sitzungen des Jagdvorstandes 

(1) 1 Der Jagdvorstand tritt auf Einladung des Jagdvorste
hers nach Bedarf zusammen. 2Er muß einberufen werden, 
wenn ein Mitglied des Jagdllorstandes dies schriftlich bean
tragt 

(2) 1Der Jagdvorstand ist beschlußfähig, wenn minde
stens drei Mitglieder anwesend sind. 2Der Jagdvorstand 
entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden 
Mitglieder; Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 3Bei Stim
mengleichheit entscheidet die Stimme des Jagdvorstehers. 

(3) 1Die Sitzungen des Jagdvorstandes sind nicht öffent
lich. 2Der Schriftführer und der Kassenführer sollen, auch 
wenn sie nicht dem Jagdvorstand angehören, an dessen 
Sitzungen teilnehmen; sie sind zu den Sitzungen einzula
den. 3Der Jagdbehörde ist die Anwesenheit jederzeit ge
stattet. 

(4) Über die Beschlüsse des Jagdvorstandes ist eine Nie
derschrift zu fertigen und von den Teilnehmern der Sitzung 
zu unterzeichnen. 

§ 11 

Jagdvorsteher 

(1) 1Der Jagdvorsteher führt die Geschäfte der Jagdge
nossenschaft. 2Er hat die Beschlüsse der Versammlung der 
Jagdgenossen und des Jagdvorstandes vorzubereiten und 
durchzuführen. 31nsbesondere obliegt ihm 

a) die Aufstellung des Haushaltsplanes und dessen Einhal
tung bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel nach 
§ 14Abs.1 Nr.2, 

b) die Anfertigung der Jahresrechnung (Kassenbericht), 

c) die Überwachung der Schrift- und Kassenführung, 

d) die Aufstellung des Verteilungsplanes für die Auszahlung 
des Reinertrages an die einzelnen Jagdgenossen, 

e) die Feststellung der Höhe der Umlagen für die einzelnen 
Mitglieder . . 

4Die Versammlung der Jagdgenossen kann diese Aufgaben 
dem Jagdvorstand übertragen. 

(2) 1Der Jagdvorsteher vertritt die Jagdgenossenschaft 
gerichtlich und außergerichtlich. 2Seine Vertretungsmacht 
ist auf die Durchführung der gesetzmäßig und ordnungsge
mäß gefaßten Beschlüsse der Versammlung der Jagdge
nossen und des Jagdvorstartdes beschrähkt. 

§12 

Kassenführer 

(1) Der Kassenführer muß gut beleumundet, seine wirt
schaftlichen Verhältnisse müssen geordnet sein. 

(2) Der Kassenführer ist dem Jagdvorsteher, der sich lau
fend über den Zustand und die Führung der Genossen
schaftskasse zu unterrichten und das Recht wie die Pflicht 
zu unvermuteten Kassenprüfungen hat, für die ordnungsge
mäße Führung der Genossenschaftskasse verantwortlich. 

(3) Kassenführer kann nicht sein, wer zur Erteilung von 
Kassenanordnungen befugt ist. 

§13 

Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 

(1) 1Die Jagdgenossenschaft stellt tür jedes Geschäfts
jahr einen Haushaltsplan auf, wenn der Umfang der Ge

,schäfts- und Wirtschaftsführung dies erfordert. 2Übt die 
Jagdgenossenschaft die Jagd für eigene Rechnung aus, so 
ist ein Haushaltsplan aufzustellen. 3Der Haushaltsplan muß 
ausgeglichen sein. 

(2) 1Zum Ende des Geschäftsjahres ist eine Jahresrech
nung (Kassenbericht) zu erstellen, die den Rechnungsprü
fern zur Prüfung und der Versammlung der Jagdgenossen 
zur Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassenführers 
vorzulegen ist. 2Führt die Prüfung zur Feststellung erhebli
cher Verstöße gegen die Grundsätze einer geordneten 
Haushalts- und Kassenführung, so wird dem Jagdvorstand 
und dem Kassenführer Entlastung erst erteilt, wenn die Män
gel ordnungsgemäß behoben sind. 

(3) 1 Die Rechnungsprüfer werden für die gleiche Amtszeit 
wie der Jagdvorstand gewählt; § 9 Abs. 3 Sätze 2 und 3 fin
den entsprechende Anwendung. 2Rechnungsprüfer kann 
nicht sein, wer dem Jagdvorstand angehört oder zu einem 
Mitglied des Jagdvorstandes in einer Beziehung der in § 9 
Abs. 7 bezeichneten Art steht. 
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§14 
Kassenverwaitung, Geschäfts- und 

Wirtschaftsführung 

(1) Für die Kassengeschäfte gelten folgende Grundsät-. 
ze : 

1. Die Annahme- und Auszahlungsanordnungen der Jagd
genossenschaft sind vom Jagdvorsteher zu unterzeich
nen. Sie sind hinsichtlich der sachlichen und rechneri
schen Richtigkeit der Angaben in den Kassenanordnun
gen von einem weiteren Mitglied des Jagdvorstandes 
gegenzuzeichnen. 

2. Für den Nachweis der Einnahmen und Ausgaben in zeitli
cher Reihenfolge und gegebenenfalls nach der im Haus
haltsplan vorgesehenen Ordnung wird durch den Kassen
führer ein Kassenbuch geführt, das nach Einnahmen, 
Ausgaben, Verwahrungen, Vorschüssen, Geldbestand 
und -anlagen zu gliedern ist. Das Kassenbuch dient zu
sammen mit den entsprechenden Belegen als Rech
nungslegungsbuch. Diese Unterlagen sind mindestens 
zehn Jahre aufzubewahren. 

3. Der Kassenführer hat dafür zu sorgen, daß die Einnahmen 
der Jagdgenossenschaft rechtzeitig eingehen und die 
Auszahlungen ordnungsgelT,läß geleistet werden. Außen
stände sind durch ihn anzumahnen und nach fruchtlosem 
Ablauf der hierbei gesetzten Zahlungsfrist dem Jagdvor
steher zur zwangsweisen Beitreibung zu melden. 

4. Der Barbestand der Kasse ist möglichst gering zu halten. 
Entbehrliche Barbestände sind unverzüglich auf ein Kon
to bei einem Kreditinstitut einzuzahlen und dort bestver
zinslich anzulegen. 

5. Kassenfehlbeträge sind vom Kassenführer zu ersetzen; 
der Ersatz ist im Kassenbuch festzuhalten. Kassenüber
schüsse sind als sonstige Einnahmen zu buchen. Bis zur 
Aufklärung ist der Kassenfehlbetrag als Vorschuß und der 
Kassenüberschuß als Verwahrung nachzuweisen. 

(2) Geschäftsjahr der Jagdgenossenschaft ist das Jagd
jahr im Sinn des § 11 Abs. 4 BJagdG. 

(3) lDie Einnahmen der Jagdgenossenschaft sind, soweit 
sie nicht zur Erfüllung der Aufgaben der Genossenschaft 
oder nach Maßgabe des Haushaltsplans zur Bildung von 
Rücklagen oder zu anderen Zwecken zu verwenden sind, an 
die Mitglieder auszuschütten. 2Durch den Beschluß über die 
Bildung von Rücklagen oder die anderweitige Verwendung 
der Einnahmen wird der Anspruch der Jagdgenossen, die 
dem Beschluß nicht zugestimmt haben, auf Auszahlung ih
res Anteils am Reinertrag der Jagdnutzung gemäß § 10 
Abs. 3 BJagdG nicht berührt. 3Beschließt die Jagdgenos
senschaft, den Reinertrag der Jagdnutzung an ihre Mitglie
der auszuschütten, so erlischt der Anspruch eines Jagdge
nossen auf Auszahlung seines Anteils am Reinertrag der 
Jagdnutzung, falls er nicht innerhalb von sechs Monaten 

nach der Feststellung des Verteilungsplans schriftlich oder 
mündlich zu Protokoll des Jagdvorstehers mit den zur Aus
zahlung erforderlichen Angaben geltend gemacht wird. 

(4) Von den Mitgliedern der Jagdgenossenschaft dürfen 
Umlagen nur erhoben werden, wen'n und soweit dies zum 
Ausgleich des Haushaltsplans unabweisbar notwendig ist. 

§15 
Bekanntmachungen der Jagdgenossenschaft 

1 Für die Jagdgenossen bestimmte Bekanntmachungen 
werden im Bereich der Jagdgenossenschaft in ortsüblicher 
Weise vorgenommen. 2Für die Öffentlichkeit bestimmte Be
kanntmachungen werden in einer am Sitz der Jagdgenos
senschaft verbreiteten Tageszeitung veröffentlicht. 

§16 
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

(1) lDiese Satzung tritt mit dem Tag ihrer ortsüblichen Be
kanntmachung in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die bisherige Sat-
zungvom ........ ..... ..................... .. ............ ... .... .......... .. ............ . . 
in der Fassung der Änderungen vom ................ ........ ........ .... . 
außer Kraft. 

(2) Die Amtszeit des beim Inkrafttreten dieser Satzung 
amtierenden Jagdvorstehers, der in der Versammlung der 
Jagdgenossen vom ....... , ................. .. .. ............................. .. .... . 
gewählt wurde, endet mit dem 31 . März 19 .. ; § 9 Abs. 3 
Satz 3 findet entsprechende Anwendung. 

(3) Der erste Haushaltsplan nach § 13 Abs. 1 ist gegebe
nenfalls für das Geschäftsjahr 19 . ./ .. aufzustellen ; die erste 
Rechnungsprüfung nach den Vorschriften dieser Satzung 
ist für das Geschäftsjahr 19 . ./ .. vorzunehmen. 

* 
Vorstehende Satzung ist in der Versammlung der Jagdge-
nossen vom .................... ............. ..... beschlossen worden. 

.... ............................ , den ......... ..................... . 

Jagdvorsteher 

** 
Vorstehende Satzung ist genehmigungsfrei. " 
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4. Anlage 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden die Worte "dann nach Sü
den entlang der Bundesstraße 17 bis zur Regie
rungsbezirksgrenze." ersetzt durch die Worte 
"weiter nach Westen entlang der Staatsstra
ße 2059 bis zur Regierungsbezirksgrenze.", 

b) in Nummer 4 werden die Worte "Kirchdorf i. -
Wald, Schlag," ersetzt durch die ·Worte "SUR 
Forstamt Regen, GJR Frauenau, Rinchnach,". 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. März 1984 in Kraft. 

München, den 10. Februar 1984 

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Dr. Hans Eis e n man n, Staatsminister 
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753-1-4-1 

Verordnung 
über Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen 

wassergefährdender Stoffe 
und die Zulassung von Fachbetrieben 

(Anlagen- und Fachbetriebsverordnung - VAwSF) 
Vom 13. Februar 1984 

Auf Grund von Art. 37 Abs. 4 des Bayerischen Was
sergesetzes (BayWG) in Verbindung mit Art. 90 Abs. 1 
Nr. 2 der Bayerischen Bauordnung und Art. 38 Abs. 3 
des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes erläßt das 
Bayerische Staatsministerium des Innern im Einver
nehmen mit den Bayerischen Staatsministerien für 
Wirtschaft und Verkehr und für Arbeit und Sozialord
nung folgende Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

Erster Teil 

Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen 
wassergefährdender Stoffe 

Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 

§ Anwendungsbereich 

§ 2 Lagerbehälter und Rohrleitungen 

§ 3 Allgemein anerkannte Regeln der Technik 

§ 4 Anforderungen an Rohrleitungen 

§ 5 Antrag für Eignungsfeststellung und Bauartzulassung 

§ 6 Umfang von Eignungsfeststellung und Bauartzulassung 
§ 7 Voraussetzungen für Eignungsfeststellung und Bauart-

zulassung 

§ 8 Weitergehende Anforderungen 

§ ·9 Einbau und Aufstellung von Anlagen ohne Eignungsfest-
stellung oder Bauartzulassung 

§ 10 Allgemeine Betriebs- und Verhaltensvorschriften 

§ 11 Sachverständige 

§ 12 Sachverständigengebühren 

Zweiter Abschnitt 

Lagern und Abfüllen flüssiger Stoffe 

§ 13 Anlagen einfacher oder herkömmlicher Art zum Lagern 
flüssiger Stoffe 

§ 14 Besondere Anforderungen an Abfüllplätze 

§ 15 Anlagen in Schutzgebieten 

§ 16 Kennzeichnungspflicht; Merkblatt 

§ 17 Befüllen und Entleeren 
§ 18 Überprüfung von Anlagen für flüssige Stoffe 

§ 19 Erweiterte Anwendung der Verordnung über brennbare 
Flüssigkeiten 

§ 20 Anforderungen an Lagerräume in Gebäuden für Heizöl 
oder Dieselkraftstoff 

§ 21 Anforderungen für das Lagern von Heizöl oder Diesel
kraftstoff in Gebäuden außerhalb eigener Lagerräume 

§ 22 Lagern von Heizöl oder Dieselkraftstoff im Freien 

Dritter Abschnitt 

Lagern fester Stoffe; 
Umschlagen fester und flüssiger Stoffe 

§ 23 Anlagen einfacher oder herkömmlicher Art zum Lagern 
fester Stoffe 

§ 24 Anlagen einfacher oder herkömmlicher Art zum Um
schlagen fester und flüssiger Stoffe 

Vierter Abschnitt 

Verhältnis zu anderen Regelungen ' 

§ 25 Eignungsfeststellungen und andere behördliche Ent
scheidungen 

Zweiter Teil 

Zulassung von Fachbetrieben 

§ 26 Anwendungsbereich 
§ 27 Anlagenarten und Tätigkeitsgruppen 

§ 28 Voraussetzungen für die Zulassung 

§ 29 Fachliche Eignung und ausreichende betriebliche Aus
stattung 

§ 30 Nachweis der fachlichen Eignung und der ausreichenden 
betrieblichen Ausstattung 

§ 31 Anzeigepflichten der Fachbetriebe 

§ 32 Wiederkehrende Prüfungen 

Dritter Teil 

Bußgeldvorschrift 

§ 33 Ordnungswidrigkeiten 

Vierter Teil 

tlbergangs- und Schlußvorschriften 

§ 34 Bestehende Anlagen; frühere Eignungsfeststellungen 

§ 35 Vorläufig zugelassene Fachbetriebe 

§ 36 Inkrafttreten 
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Erster Teil § 4 

Anlagen zum Lagern, Abfüllen und 
Umschlagen 

wassergefährdender Stoffe 

Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 

Anwendungsbereich 

(1) lDer Erste Teil dieser Verordnung gilt für Anla
gen nach § 199 Abs. 1 und 2 des Wasserhaushaltsgeset
zes (WHG) zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen 
wassergefährdender Stoffe. ZEr gilt nicht, soweit die 
Anlagen für die Zwecke ·nach § 19h Abs. 2 WHG ver
wendet werden. 

(2) Sofern nichts anderes bestimmt ist, gelten die 
nachfolgenden Vorschriften für Anlagen auch für ein
zelne Anlagenteile, insbesondere Lagerbehälter, 
Rohrleitungen, Sicherheitseinrichtungen und sonstige 
technische Schutzvorkehrungen. 

§2 

Lagerbehälter und Rohrleitungen 

(1) lLagerbehälter sind ortsfeste oder zum Lagern 
aufgestellte ortsbewegliche Behälter. zKommunizie
rende Behälter gelten als ein Behälter. 

(2) LUnterirdische Lagerbehälter sind Behälter, die 
vollständig im Erdreich eingebettet sind. zBehälter, die 
nur teilweise im Erdreich eingebettet sind, sowie Be
hälter, die so aufgestellt sind, daß Undichtheitel1 nicht 
zuverlässig und schnell erkennbar sind, werden unter
irdischen Behältern gleichgestellt. 3Alle übrigen La
gerbehälter gelten als oberirdische Lagerbehälter. 

(3) Unterirdische Rohrleitungen sind Rohrleitungen, 
die vollständig oder teilweise im Erdreich oder in un
mittelbar auf dem Erdboden verlegten Bauteilen, ins
besondere Kellerböden, verlegt sind. 

§3 

Allgemein anerkannte Regeln der Technik 
(zu§ 199WHG) 

(1) Anlagen nach § 1 müssen über die Anforderun- 
gen des § 199 Abs. 3 WHG hinaus in ihrer Beschaffen
heit, insbesondere technischem Aufbau, Werkstoff und 
Korrosionsschutz, mindestens den allgemein aner
kannten Regeln der Technik entsprechen. 

(2) Als allgemein anerkannte Regeln der Technik im 
Sinn des Absatzes 1 und des § 199 Abs. 3 WHG gelten 
insbesondere die technischen Vorschriften und Bau
bestimmungen, die das Staatsministerium des Innern 
durch öffentliche Bekanntmachung einführt; bei der 
Bekanntmachung kann hinsichtlich des Inhalts der 
technischen Vorschriften und Baubestimmungen auf 
ihre Fundstelle verwiesen werden. 

Anforderungen an Rohrleitungen 
(zu§19gWHG) 

IUndichtheiten von Rohrleitungen müssen leicht 
und zuverlässig feststellbar sein. 2Die Wirksamkeit 
von Sicherheitseinrichtungen muß leicht überprüfbar 
sein. 3Alle Rohrleitungen sind so anzuordnen, daß sie 
gegen nicht beabsichtigte Beschädigung geschützt 
sind. 

§5 

Antrag auf Eignungsfeststellung und 
Bauartzulassung 

(zu§ 19hAbs.1 Sätze 1 und 2 WHG) 

(1) Eine Eignungsfeststellung nach § 19h Abs. 1 
Satz 1 WHG wird auf Antrag des Betreibers für eine 
einzelne Anlage, eine Bauartzulassung nach § 19h 
Abs. 1 Satz 2 WHG auf Antrag des Herstellers oder 
Einfuhrunternehmers für serienmäßig hergestellte 
Anlagen erteilt. 

(2) Über die wasserrechtlichen Bauartzulassungen 
entscheidet das Staatsministerium des Innern. 

§6 

Umfang von Eignungsfeststellung und 
Bauartzulassung 

ISind nur Teile einer Anlage nicht einfacher oder 
herkömmlicher Art, so bedürfen nur sie einer Eig
nungsfeststellung oder Bauartzulassung. 2Soweit eine 
Bauartzulassung vorliegt, ist eine Eignungsfeststel-

. lung nicht erforderlich. 

§7 

Voraussetzungen für Eignungsfeststellung und 
Bauartzulassung 

(zu § 19h Abs. 1 Sätze 1 und 2 WHG) 

I Eine Eignungsfeststellung oder Bauartzulassung 
darf nur erteilt werden, wenn der Antragsteller den 
Nachweis führt, daß die Voraussetzungen des § 199 
Abs. 1 oder Abs. 2 WHG erfüllt sind. 2Diese Vorausset
zungen sind dann erfüllt, wenn die Anlagen zumindest 
ebenso sicher sind, wie die in §§ 13,23 und 24 beschrie
benen Anlagen einfacher oder herkömmlicher Art. 
3Eine Eignungsfeststellung kann ausnahmsweise 
auch dann erteilt werden, wenn auf Grund der örtli
chen Verhältnisse, insbesondere im Zusammenhang 
mit der Art der gelagerten Stoffe, feststeht, daß der in 
§ 199 Abs. 1 oder Abs. 2 WHG geforderte Schutz der 
Gewässer gewährleistet ist. 

§8 

Weitergehende Anforderungen 

lDie Kreisverwaltungsbehörde kann an die Verwen
dung von Anlagen, die einfacher oder herkömmlicher 
Art sind oder für die eine Bauartzulassung erteilt ist, 
weitergehende Anforderungen stellen, wenn andern
falls auf Grund der besonderen Umstände des Einzel
falles die Voraussetzungen des § 199 Abs. 1 oder Abs. 2 
WHG nicht erfüllt sind. 2Sie kann bei diesen Anlagen 
sowie bei Anlagen, die der Eignung nach fes~estellt 
sind, wegen der Besorgnis einer Gewässergefährdung 
(§ 19i Satz 3 Nr. 4 WHG) Prüfungen anordnen. 
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§9 

Einbau und Aufstellung von Anlagen 
ohne Eignungsfeststellung oder 

Bauartzulassung 

Anlagen, deren Verwendung nach § 19h WHG nur 
nach Eignungsfeststellung oder Bauartzulassung zu
lässig ist, dürfen vor deren Erteilung nicht eingebaut 
oder aufgestellt werden. 

§1O 

Allgemeine Betriebs- und Verhaltens
vorschriften 

(1) Sofern bei Schadensfällen und Betriebsstörun
gen eine Gefährdung oder Schädigung der Gewässer 
nicht auf andere Weise verhindert oder unterbunden 
werden kann, sind Anlagen unverzüglich außer Be
trieb zu nehmen und zu entleeren. 

(2) lWer eine Anlage betreibt, befünt oder entleert, 
instand hält, instand setzt, reinigt, überwacht oder 
prüft, hat das Austreten eines wassergefährdenden 
Stoffes von einer nicht nur unbedeutenden Menge un
verzüglich der Kreisverwaltungsbehörde oder der 
nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen, sofern die 
Stoffe in ein oberirdisches Gewässer, eine Abwasser
anlage oder in den Boden eingedrungen sind oder aus 
sonstigen Gründen eine Verunreinigung oder Gefähr
dung eines Gewässers nicht auszuschließen ist. 2Die 
Verpflichtung besteht auch bei Verdacht, daß wasser
gefährdende Stoffe bereits aus einer Anlage ausgetre
ten sind und eine solche Gefährdung entstanden ist. 

(3) Anzeigepflichtig nach Absatz 2 ist auch, wer das 
Austreten wassergefährdender Stoffe aus einer Anla
ge verursacht hat. 

§11 

Sachverständige 
(zu.§ 19i Satz 3 WHG) 

Sachverständige im Sinn des § 19i Satz 3 WHG und 
dieser Verordung sind 

1. Sachverständige im Sinn des § 16 Abs. 1 der Verord~ 
nung über brennbare Flüssigkeiten (VbF) vom 
27. Februar 1980 (BGBI I S. 229) in der jeweils gel
tenden Fassung, 

2. die vom Staatsministerium des Innern anerkannten 
Personen oder Stellen. 

§ 12 

Sachverständigengebühren 

(1) Die Sachverständigen nach § 11 erheben für die 
nach oder auf Grund des Ersten Teils dieser Verord
nung vorgeschriebenen oder angeordneten Prüfungen 
Gebühren in entsprechender AnwendungvonAnhangV 
(Gebühren für die Prüfung von Anlagen zur Lagerung, 
Abfüllung und Beförderung brennbarer Flüssigkeiten) 
der Kostenverordnung für die Prüfung überwachungs
bedürftiger Anlagen vom 31. Juli 1970 (BGBI I S. 1162) 
in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) lBei der Überprüfung von Behältern werden ab
weichend von den Gebühren nach Anhang V Nr. 1 der 
Kostenverordnung für Behälter mit einem Raumin
halt bis 3000 Liter nur 50 v. H., für Behälter mit einem 
Rauminhalt über 3000 Liter bis 6000 Liter nur 75 v. H. 
der Gebühren für Behälter mit einem Rauminhalt bis 
10 000 Liter erhoben. 2Für mehrere gleichzeitig oder 

unmittelbar nacheinander durchgeführte Prüfungen 
an einem oberirdischen Behälter wird nur eine Ge
bühr erhoben. 

Zweiter Abschnitt 

Lagern und Abfüllen flüssiger Stoffe 

§ 13 

Anlagen einfacher oder herkömmlicher Art 
zum Lagern flüssiger Stoffe 

(zu § 19h Abs. 1 Satz 1 WHG) 

(1) Anlagen mit oberirdischen Lagerbehältern für 
flüssige Stoffe, bei denen der Rauminhalt aller Behäl
ter mehr als 300 Liter in Gebäuden oder 1000 Liter im 
Freien beträgt, sowie Anlagen mit unterirdischen La
gerbehältern für flüssige Stoffe sind einfacher oder 
herkömmlicher Art: 
1. hinsichtlich ihres technischen Aufbaus, wenn 

a) die Lagerbehälter doppelwandig sind oder als 
einwandige Behälter in einem flüssigkeitsdich
ten Auffangraum stehen und 

b) Undichtheiten der Behälterwände durch ein 
Leckanzeigegerät selbsttätig angezeigt werden, 
ausgenommen bei oberirdischen Behältern im 
Auffangraum, und 

c) Auffangräume nach Buchstabe a so bemessen 
sind, daß die dem Rauminhalt aller Behälter ent- . 
sprechende Lagermenge zurückgehalten werden 
kann. Dient ein Auffangraum für mehrere oberir
dische Lagerbehälter, so ist für seine Bemessung 
nur der Rauminhalt des größten Behälters maß
gebend. Abläufe des Auffangraumes sind nur bei 
oberirdischen Lagerbehältern zulässig; sie müs
sen absperrbar und gegen unbefugtes Öffnen ge
sichert sein; 

2. hinsichtlich ihrer Einzelteile, wenn insbesondere zu 
deren Werkstoff und Bauart technische Vorschriften 
oder Baubestimmungen eingeführt sind (§ 3 Abs. 2) 
und die Einzelteile diesen entsprechen oder für 
Schutzvorkehrungen eine wasserrechtliche oder ge
werberechtliche Bauartzulassung oder ein bau
rechtliches Prüfzeichen erteilt ist (§ 19h Abs. 1 Sät
ze 2 und 5 WHG). 

(2) Rohrleitungen sind einfacher oder herkömmli
cher Art nur, wenn sie 

1. doppelwandig sind und Undichtheiten der Rohrwän
de durch ein Leckanzeigegerät, das wasserrechtlich 
oder gewerberechtlich der Balj.art nach zugelassen 
oder mit einem baurechtlichen Prüfzeichen beurteilt 
ist, selbsttätig angezeigt werden oder 

2. als Saugleitungen ausgebildet sind, in denen die 
Flüssigkeitssäule bei Undichtheiten abreißt, oder 

3. aus Metall bestehen, das gegen Korrosion so bestän
dig ist, daß Undichtheiten nicht zu besorgen sind; 
unterirdische Stahlleitungen müssen kathodisch ge
gen Außenkorrosion geschützt sein, oder 

4. mit einem flüssigkeitsdichten Schutz rohr versehen 
oder in einem dichten Kanal verlegt sind und die 
auslaufende Flüssigkeit in einer Kontrolleinrich
tung sichtbar wird; in diesem Fall dürfen die Rohr
leitungen keine brennbaren Flüssigkeiten im Sinn 
der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten mit 
einem Flammpunkt unter 55° C führen. 
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(3) Anlagen zum Lagern flüssiger Stoffe, die nur in 
erwärmtem Zustand pumpfähig sind, sind einfacher 
oder herkömmlicher Art. 

(4) Kleinere als die in Absatz 1 genannten oberirdi
schen Anlagen sind einfacher oder herkömmlicher 
Art, sofern für sie technische Vorschriften und Baube
stimmungen eingeführt sind (§ 3 Abs. 2) und sie diesen 
entsprechen. 

§ 14 

Besondere Anforderungen an Abfüllplätze 
(zu§ 199WHG) 

Werden wassergefährdende flüssige Stoffe in Be
triebsstätten regelmäßig abgefüllt, so muß der Abfüll
platz so beschaffen sein, daß auslaufende Stoffe nicht 
in ein oberirdisches Gewässer, eine Abwasseranlage 
oder in den Boden gelahgen können. 

§ 15 

Anlagen in Schutzgebieten 

(1) 11m Fassungsbereich und in der engeren Zone 
von Schutzgebieten ist das Lagern wassergefährden
der flüssiger Stoffe unzulässig. 2Die Kreisverwal
tungsbehörde kann für standortgebundene Anlagen 
mit oberirdischen Behältern und oberirdischen Rohr
leitungen Ausnahmen zulassen, wenn dies überwie
gende Gründe des Wohls der Allgemeinheit erfordern. 
3Sie kann die Erteilung der Ausnahme von besonderen 
Schutzvorkehrungen und Maßnahmen abhängig ma
chen. 

(2) I In der weiteren Zone von Schutzgebieten dürfen 
Anlagen nur verwendet werden, wenn sie in ihrem 
technischen Aufbau den Anlagen nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 
entsprechen; Rohrleitungen dürfen nur verwendet 
werden, wenn sie § 13 Abs. 2 entsprechen. 2Der Raum
inhalt einer Anlage mit unterirdischen Lagerbehäl
tern darf 40 000 Liter, mit oberirdischen Lagerbehäl
tern 100000 Liter nicht übersteigen. 3Auf die Bemes
sung des Auffangraumes findet § 13 Abs. 1 Nr. 1 
Buchst. c vorletzter Satz keine Anwendung. 4Abläufe 
des Auffangraumes sind auch bei oberirdischen Be
hältern nicht zulässig. 

(3) Weitergehende Anforderungen oder Beschrän
kungen und Ausnahmen für das Lagern wasserge
fährdender Stoffe in Schutzgebieten durch Anordnun
gen oder Verordnungen nach § 19 WHG, Art. 35, 40 
BayWG bleiben unberührt. 

(4) ISchutzgebiete im Sinn dieser Vorschrift sind -

1. Wasserschutzgebiete nach § 19 Abs.l Nrn.l und 2 
WHG, 

2. Heilquellenschut~ebiete nach Art. 40 BayWG, 

3. Gebiete, für die eine Veränderungssperre zur Siche
rung von Planungen für Vorhaben der Wasserge
winnung nach § 36a Abs. 1 WHG erlassen ist. 

21st die weitere Zone eines Schutzgebiets unterteilt, so 
gilt als Schutzgebiet nur deren innerer Bereich. 

§ 16 

Kennzeichnungspflicht; Merkblatt 

(1) Serienmäßig hergestellte Anlagen oder Anlagen
teile sind vom Hersteller mit einer deutlich lesbaren 
Kennzeichnung zu versehen, aus der sich ergibt, wel
che flüssigen Stoffe in der Anlage gelagert oder abge
füllt werden dürfen. 

(2) Der Betreiber von Anlagen zum Lagern wasser
gefährdender flüssiger Stoffe hat das Merkblatt "Be
triebs- und Verhaltensvorschriften für das Lagern 
wassergefährdender flüssiger Stoffe" (Anlage) an gut 
sichtbarer Stelle in der Nähe der Anlage dauerhaft an
zubringen und das Bedienungspersonal über dessen 
Inhalt zu unterrichten. 

§IT 

Befüllen und Entleeren 
(zu § 19k WHG) 

(1) Zum Befüllen und Entleeren müssen die Rohre 
und Schläuche dicht und tropfsicher verbunden sein; 
bewegliche Leitungen müssen in ihrer gesamten Län
ge dauernd einsehbar und bei Dunkelheit ausreichend 
beleuchtet sein. 

(2) I Behälter in Anlagen zum Lagern von Heizöl EL, 
Dieselkraftstoff, Ottokraftstoffen und anderen flüssi
gen Stoffen dürfen nur mit festen Leitungsanschlüs
sen und unter Verwendung einer Überfüllsicherung, 
die rechtzeitig vor Erreichen des zulässigen Flüssig
keitsstandes den Füllvorgang unterbricht oder akusti
schen Alarm auslöst, befüllt werden, wenn dafür tech
nische Vorschriften (§ 3 Abs. 2) eingeführt sind. 2Be
hälter in Anlagen zum Lagern von Heizöl EL, Diesel
kraftstoff und Ottokraftstoffen dürfen aus Straßen
tankwagen und Aufsetztanks nur unter Verwendung 
einer selbsttätig schließenden Abfüll- oder Überfüll
sicherung befüllt werden. 3Die Sätze 1 und 2 gelten 
nicht für einzeln benutzte oberirdische Behälter mit 
einem Rauminhalt von nicht mehr als 1000 Liter zum 
Lagern von Heizöl EL und Dieselkraftstoffen. 

(3) Auf Lagerbehältern, die mit festen Leitungsan
schlüssen befüllt oder entleert werden können, muß 
der zulässige Betriebsüberdruck angegeben sein. 

§ 18 

Überprüfung von Anlagen für flüssige Stoffe 
(zu § 19i Satz 3 WHG) 

(1) IDer Betreiber hat nach M~ßgabe des § 19i Satz 3 
Nrn. I, 2 und 3 WHG durch Sachverständige (§ 11) 
überprüfen zu lassen: 

1. Anlagen mit unterirdischen Lagerbehältern, 

2. Anlagen mit oberirdischen Lagerbehältern mit ei
nem Gesamtrauminhalt über 40 000 Liter, 

3. unterirdische Rohrleitungen, auch wenn sie nicht 
Teile einer prüfpflichtigen Anlage sind, 

4. Anlagen, für welche Prüfungen in einer Eignungs
feststellung oder Bauartzulassung nach § 19h Abs. 1 
Satz 1 oder Satz 2 WHG, in einer gewerberechtlichen 
Bauartzuiassung oder in einem Bescheid über ein 
baurechtliches Prüfzeichen vorgeschrieben sind; 
sind darin kürzere Prüffristen festgelegt, gelten die
se. 

2Satz 1 gilt nicht für Anlagen zum Lagern flüssiger 
Stoffe, die nur in erwärmtem Zustand pumpfähig sind. 

(2) IIn Schutzgebieten (§ 15) sind Anlagen mit ober
irdischen Lagerbehältern mit einem Gesamtraum
inhalt über 1000 Liter nach Maßgabe des § 19i Satz 3 
Nrn. I, 2 und 3 WHG überprüfen zu lassen. 2Anlagen 
mit oberirdischen Lagerbehältern zum Lagern von 
Heizöl EL und Dieselkraftstoff mit einem Gesamt-. 
rauminhalt von mehr als 1000 bis 5000 Liter sind in 
Schutzgebieten (§ 15) nach Maßgabe des § 19i Satz 3 
Nrn. 1 und 3 WHG überprüfen zu lassen. 
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(3) IDie Kreisverwaltungsbehörde kann wegen der 
Besorgnis einer Wassergefährdung (§ 19i Satz 3 Nr.4 
WHG) kürzere Prüffristen bestimmen. 2Sie kann im · 
Einzelfall Anlagen nach Absatz 1 von der Prüfpflicht 
befreien, wenn auf Grund der _örtlichen Verhältnisse 
und der Art der gelagerten Stoffe gewährleistet ist, daß 
eine von der Anlage ausgehende Wassergefährdung 
ebenso rechtzeitig erkannt wird wie bei Bestehen der 
allgemeinen Prüfpflicht. 

(4) Die Prüfungen nach den Absätzen 1,2 und 3 ent
fallen, soweit die Anlage zu denselben Zeitpunkten 
oder innerhalb gleicher oder kürzerer Zeiträume nach 
anderen Rechtsvorschriften zu prüfen ist und der 
Kreisverwaltungsbehörde ein Prüfbericht vorgelegt 
wird, aus dem sich der ordnungsgemäße Zustand der 
Anlage im Sinn dieser Verordnung und der §§ 199 und 
19h WHG ergibt. 

(5) 1 Der Betreiber hat dem Sachverständigen vor der 
Prüfung die für die Anlage erteilten behördlichen Be
scheide sowie die vom Hersteller ausgehändigten Be
scheinigungen vorzulegen. 2Der Sachverständige hat 
über. jede durchgeführte Prüfung der Kreisverwal
tungsbehörde und dem Betreiber unverzüglich einen 
Prüfbericht vorzulegen. 

(6) IDie wiederkehrenden Prüfungen nach den Ab
sätzen 1 und 2 entfallen, wenn der Betreiber der Kreis
verwaltungsbehörde die Stillegung der Anlage schrift
lich anzeigt und eine Bescheinigung eines Fachbe
triebs (§ 191 WHG) über die ordnungsgemäße Entlee
rung und Reinigung vorlegt. 2Maßgeblich ist der Zeit
punkt des Eingangs der Anzeige bei der Kreisverwal
tungsbehörde. 

§ 19 

Erweiterte Anwendung der Verordnung 
über brennbare Flüssigkeiten 

1 Die §§ 2 bis 24, 26 und 28 VbF sind in ihrer jeweils 
geltenden Fassung auf Anlagen zum Lagern und Ab
füllen brennbarer Flüssigkeiten im Sinn der Verord
nung über brennbare Flüssigkeiten auch dann anzu
wende n, wenn diese Anlagen nicht in den Geltungsbe
reich der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten 
fallen. 2Dies gilt nicht für die in § 1 Abs. 3 und 4 VbF be
zeichneten Anlagen. 3Für die Zuständigkeit gelten die 
Vorschriften des Gewerberechts entsprechend. 

§ 20 

Anforderungen.an Lagerräume in Gebäuden 
für Heizöl oder Dieselkraftstoff 

(1) lWerden mehr als 5000 Liter Heizöl oder Diesel
kraftstoff in Gebäuden gelagert, so ist ein besonderer 
Lagerraum erforderlich, der nicht anderweitig genutzt 
werden darf. 2Die Lagermenge darf 100 000 Liter je La
gerraum nicht überschreiten. 

(2) lWände und Stützen der Lagerräume sowie Dek
ken über und unter den Lagerräumen müssen feuer
beständig sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen 
bestehen. 2Zugänge in diesen Wänden müssen mit 
mindestens feuerhemmenden und selbstschließenden 
Türen oder entsprechenden Klappen versehen sein; 
dies gilt nicht für Zugänge vom Freien. 3Fußböden 
müssen ölundurchlässig sein; sie, sowie Einbauten und 
Unterteilungen, müssen aus nichtbrennbaren Bau
stoffen bestehen. 4Die Räume müssen gelüftet und von 
der Feuerwehr vom Freien be schäumt werden können. 
sAusnahmen können gestattet werden, wenn keine 
Bedenken wegen des Brandschutzes bestehen. 

(3) An den Zugängen zu den Lagerräumen muß ein 
, gut sichtbarer, dauerhafter Anschlag mit der Auf

schrift "Heizöllagerung" oder "Dieselkraftstofflage
rung" vorhanden sein. 

(4) Die Lagerräume müssen eine Anlage zur elektri
schen Beleuchtung haben. 

(5) Lüftungsleitungen, die der Lüftung anderer Räu
me dienen, müssen, soweit sie durch die Lagerräume 
führen, eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 
90 Minuten haben. 

§21 

Anforderungen für das Lagern von Heizöl 
oder Dieselkraftstoff in Gebäuden 

außer halb eigener Lagerräume 

(1) In Wohnungen darf Heizöl oder Dieselkraftstoff 

1. in ortsfesten Behältern bis zu 100 Liter und 

2. in Kanistern bis zu 40 Liter 

gelagert werden. 

(2) lAußerhalb von Wohnungen dürfen Heizöl oder 
Dieselkraftstoff bis zu 5000 Liter je Gebäude, bei Un
terteilung in Brandabschnitte je Abschnitt, in Räumen 
ohne Feuerstätten gelagert werden, wenn bei Lage
rung von mehr als 1000 Liter Heizöl oder Dieselkraft
stoff die Räume mindestens feuerhemmende Wände 
und Decken haben; die Räume müssen gelüftet wer
den können. 2In Gebäuden mit mehr als zwei Vollge
schossen müssen die Räume mit mindestens feuer
hemmenden und selbstschließenden Türen gegen den 
Treppenraum versehen sein. 

(3) Außerhalb von Wohnungen darf Heizöl in ortsfe
sten Behältern bis zu 5000 Liter in Räumen mit Feuer
stätten gelagert werden, wenn 

1. der Raum die Anforderungen des § 20 Abs. 2 Sätze 3 
bis 5, Abs. 4 und 5 erfüllt und nicht anderweitig ge
nutzt wird, 

2. die Feuerstätten außerhalb eines Auffangraumes 
für auslaufendes Heizöl stehen und 

3. die Behälter von der Feuerungsanlage einen Ab
stand von mindestens 1 m haben; ein geringerer Ab
stand kann gestattet werden, wenn ein Strahlungs
schutz vorhanden ist. 

(4) In Einfamilienhäusern darf Heizöl bis zu 5000 Li
ter in Räumen mit Feuerstätten gelagert werden, 
wenn 

1. die Feuerstätten außerhalb eines Auffangraumes 
für auslaufendes Heizöl stehen und 

2. die Behälter von der Feuerungsanlage einen Ab
stand von mindestens 1 m haben; ein geringerer Ab
stand kann gestattet werden, wenn ein Strahlungs
schutz vorhanden ist. 

(5) In Nebengebäud~n darf Heizöl oder Dieselkraft
stoff bis zu 5000 Liter in Räumen ohne Feuerstätten 
gelagert werden, wenn 

1. in diesen Gebäuden zusätzlich keine leicht ent
flamm baren Stoffe gelagert werden und 

2. bei Lagerung von mehr als 1000 Liter Heizöl oder 
Dieselkraftstoff der Raum die Anforderungen nach 
Absatz 2 erfüllt oder die Gebäude von einem Haupt
gebäude einen Abstand von mindestens 10 m haben 
oder von diesem durch feuerhemmende Wände mit 
feuerhemmenden und selbstschließenden Türen 
oder Klappen getrennt sind. 



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 4/1984 71 

(6) Werden mehr als 1000 Liter Heizöl oder Diesel
kraftstoff im Gebäude außerhalb von Wohnungen oder 
in Nebengebäuden gelagert, so müssen für die Brand
klassen A, Bund C geeignete Feuerlöscher mit minde
stens 6 kg Löschmittelinhalt in der Nähe der Lagerbe
hälter griffbereit vorhanden sein. 

§22 

Lagern von Heizöl oder Dieselkraftstoff 
im Freien 

lWird Heizöl oder Dieselkraftstoff im Freien oberir
disch gelagert, so müssen die Anlagen von Bauteilen 
aus brennbaren Baustoffen mindestens 10 m und von 
den Grenzen der Nachbargrundstücke mindestens 
2,50 m entfernt sein. 2Die Anlagen dürfen mit Ausnah
me von Tankstellen nicht dem allgemeinen Verkehr 
zugänglich sein. 

Dritter Abschnitt 

Lagern fester Stoffe; 
Umschlagen fester und flüssiger Stoffe 

§23 

Anlagen einfacher oder herkömmlicher Art 
zum Lagern fester Stoffe 

(zu § 19h Abs. 1 WHG) 

1 Anlagen zum Lagern fester Stoffe sind einfacher 
oder herkömmlicher Art, wenn die Anlagen eine gegen 
die gelagerten Stoffe unter allen Betriebs- und Witte
rungsbedingungen beständige und undurchlässige Bo
denfläche'haben und die Stoffe 

1. in dauernd dicht verschlossenen, gegen nichtbeab
sichtigte Beschädigung geschützten und gegen Wit
terungseinflüsse und das Lagergut beständigen Be
h ältern oder Verpackungen oder 

2. in geschlossenen Lagerräumen 

gelagert werden. 2Geschlossenen Lagerräumen stehen 
überdachte Lagerplätze gleich, die gegen Witterungs
einflüsse durch Überdachung und seitlichen Abschluß 
so geschützt sind, daß das Lagergut nicht austreten 
kann. 

§24 

Anlagen einfacher oder herkömmlicher Art 
zum Umschlagen fester und flüssiger Stoffe 

(zu § 19hAbs. 1 Satz 1 WHG) 

Anlagen zum Umschlagen fester und flüssiger Stof
fe sind einfacher oder herkömmlicher Art, wenn 

1. der Platz, auf dem umgeschlagen wird, eine gegen 
die Stoffe unter allen Betriebs- und Witterungsbe
dingungen beständige und undurchlässige Boden
fläche hat, 

2. die Bodenfläche durch ein Gefälle, Bordschwellen 
oder andere technische Schutzvorkehrungen zu ei
nem Auffangraum ausgebildet ist, der über ein dich
tes Ableitungssystem an eine Sammel-, Abscheide
oder Aufbereitungsanlage angeschlossen ist, und 

3. beim Umschlag von flüssigen Stoffen und Schüttgut 
die Anlage zusätzlich m it Einrichtungen ausgestat
tet ist oder Vorkehrungen getroffen sind, durch die 

ein Austreten der festen oder flüssigen Stoffe ver
mieden wird, und wenn für die Einrichtungen oder 
Vorkehrungen eine wasserrechtliche oder gewerbe
rechtliche Bauartzulassung oder ein baurechtliches 
Prüfzeichen erteilt ist (§ 19h Abs. 1 Sätze 2 und 5 
WHG). 

Vierter Abschnitt 

Verhältnis zu anderen Regelungen 

§25 

Eignungsfeststellungen und andere 
behördliche Entscheidungen 

(1) Wird für ein Vorhaben, mit dem die Verwendung 
einer Anlage zum Lagern, Abfüllen oder Umschlagen 
wassergefährdender Stoffe verbunden ist, ein Verfah
ren ,zur Erteilung einer anderen behördlichen Ent
scheidung nach gewerbe-, berg- oder baurechtlichen 
Vorschriften durchgeführt, so entscheidet die hierfür 
zustäpdige Behörde über die Erteilung einer Eig
nungsfeststellung im Einvernehmen mit der Kreisver
waltungsbehörde. 

(2) Wären nach Absatz 1 mehrere Behörden zustän
dig, so entscheidet über die Eignungsfeststellung die 
für den Vollzug des Gewerberechts zuständige Behör
de im Einvernehmen mit der Kreisverwaltungsbehör
de. 

Zweiter Teil 

Zulassung von Fachbetrieben 

§26 

Anwendungsbereich 
(zu§ 191Abs. 1 Satz 1 WHG) 

(1) lDer Zweite Teil dieser Verordnung gilt für die 
Zulassung von Betrieben, die gewerbsmäßig Anlagen 
zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefähr
dender flüssiger Stoffe einbauen, aufstellen, instand
halten, instandsetzen oder reinigen (Fachbetrieb). 2Er 
gilt nicht für Fachbetriebe, die ausschließlich an Anla
gen tätig sind, die für Zwecke nach § 19h Abs. 2 WHG ' 
verwendet werden. 

(2) Hat ein Unternehmen mehrere Betriebsstätten 
oder Nebenbetriebe, so bedürfen diese jeweils einer 
gesonderten Zulassung als Fachbetrieb. 

§27 

Anlagenarten und Tätigkeitsgruppen 

(1 ) lDie Zulassung wird für folgende Anlagenarten 
in Verbindung mit einer oder mehreren Tät igkeits
gruppen erteilt: 

Anlagenart 1: 
Heizölverbraucheranlagen, 
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Anlagenart '2: 
sonstige Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschla
gen brennbarer flüssiger Stoffe mit Behältern 

2.1 bis 100 m 3 
2.2 bis 1000 m 3 
2.3 über 1000 m 3 

Rauminhalt je Behälter, 

Anlagenart 3: 
Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen nicht 
brennbarer flüssiger Stoffe mit Behältern 

3.1 bis 100 m 3 
3.2 über 100m3 

ltauminhaltje Behälter. 

2Die Tätigkeitsgruppen umfassen folgende Arbeiten 
an Behältern, Sicherheitseinrichtungen und sonstigen 
technischen Schutzvorkehrungen, Rohrleitungen und 
Fördereinrichtungen: 

Tätigkeitsgruppe A: 
Einbauen, Aufstellen, 

Tätigkeitsgruppe B: 
Instandhalten, 

Tätigkeitsgruppe C: 
Instandsetzen, 

Tätigkeitsgruppe D: 
Reinigen. 

(2) Die Zulassung kann auf Antrag für einzelne An
lagenteile, insbesondere Lagerbehälter, Rohrleitun
gen, Sicherheitseinrichtungen und sonstige technische 
Schutzvorkehrungen erteilt werden. 

(3) Die Zulassung nach Absatz 1 Tätigkeitsgruppen 
Bund C und Absatz 2 schließt die Zulassung nach § 19i 
Satz 2 WHG zur Überwachung entsprechender Anla
gen oder Anlagenteile ein. 

§ 28 

Voraussetzungen für die Zulassung 

(1) Fachbetriebe werden auf Antrag zugelassen, 
wenn 

1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken 
gegen die Zuverlässigkeit des Betriebsinhabers und 
der zur Leitung des Betriebs bestellten Personen er
geben, 

2. die für die technische Leitung des Betriebs verant
wortlichen Personen fachlich geeignet sind und 

3. eine für die ordnungsgemäße Ausführung der Arbei
ten ausreichende betriebliche Ausstattung yorhan
den ist. 

(2) Ist der Betriebsinhaber keine natürliche Person, 
so müssen die zur Vertretung des Unternehmens be
fugten Personen zuverlässig sein. 

(3) Wird ein Betrieb ohne die erforderliche Zulas
sung unterhalten, so kann die Kreisverwaltungsbe
hörde auch verlangen, daß ein entsprechender Antrag 
auf Zulassung gestellt wird. 

§ 29 

Fachliche Eignung und ausreichende 
betriebliche Ausstattung 

(1) 1 Die fachliche Eignung muß für die Anlagenarten 
und 'rätigkeitsgruppen vorliegen, für die die Zulassung 
beantragt worden ist. 2Sie setzt die notwendigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten voraus. 

(2) Als fachlich geeignet gelten Personen, die 

1. in einem Handwerk nach den Nummern 16, 18, 19, 21, 
24a, 31, 32, 33 oder 34 der Anlage Azur Handwerks
ordnung die Meisterprüfung oder 

2. eine nach § 7 Abs. 2 der Handwerksordnung und den 
hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen 
gleichwertige Prüfung abgelegt oder 

3. für die genannten Handwerke eine Ausnahmebewil
ligung nach § 8 Abs. 1 der Handwerksordnung erhal
ten haben; die Ausnahmebewilligung kann auf die in 
§ 27 genannten Anlagenarten und Tätigkeitsgrup
pen beschränkt sein; oder 

4. als Sachverständige nach § 11 Nr.2 dieser Verord
nung anerkannt worden sind oder 

5. vergleichbare Kenntnisse und Fertigkeiten nach
weisen. 

(3) Die ausreichende betriebliche Ausstattung setzt 
Werkzeuge, Maschinen und Geräte in solcher Zahl und 
Beschaffenheit voraus, daß die technisch einwandfreie 
Ausführung der Arbeiten gewährleistet ist. 

§ 30 

Nachweis der fachlichen Eignung und 
der ausreichenden betrieblichen 

Ausstattung 

(1) Die fachliche Eignung und die ausreichende be
triebliche Ausstattung sind vom ' Antragsteller der 
Kreisverwaltungsbehörde durch eine Bescheinigung 
der Handwerkskammer oder der Industrie- und Han
delskammer nachzuweisen. 

(2) lDie Bescheinigung wird nach Vorlage oc;l.er 
Nachweis der für die Beurteilung der Voraussetzun
gen nach § 29 erforderlichen Unterlagen erteilt. 2Vor
zulegen oder nachzuweisen sind einschlägige Pi-Ü
fungsurkunden oder Bescheide, im Fall des § 29 Abs. 2 
Nr. 5 andere geeignete Unterlagen, aus denen sich er
gibt, daß der Antragsteller über die gleichen Kenntnis
se und Fertigkeiten wie die in § 29 Abs.2 Nrn. 1 bis 4 
genannten Personen verfügt. .3Zum Nachweis der aus
reichenden betrieblichen Ausstattung ist eine schrift
liche Erklärung über die Maschinen-, Geräte- und 
Werkzeugausstattung des Betriebs, gegliedert nach 
den beantragten Anlagenartel)- und Tätigkeitsgrup
pen, vorzulegen. 

§ 31 

Anzeigepflichten der Fachbetriebe 

1 Der Betriebsinhaber hat der Kreisverwaltungsbe
hörde den Übergang des Betriebs auf einen anderen 
Inhaber sowie das Ausscheiden der für die technische 
Leitung des Betriebs bestellten Personen unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen. 21m Fall des Todes des Inha
bers trifft die Verpflichtung denjenigen, der den Be
trieb verantwortlich weiterführt. 

§ 32 

Wiederkehrende Prüfungen 
(zu§ 191Abs.2WHG) 

Der Betriebsinhaber hat die Fortdauer der Zulas
sungsvoraussetzungen auf Verlangen der Kreisver
waltungsbehörde durch Vorlage einer Bescheinigung 
der in § 30 Abs. 1 genannten Stellen oder des Sachver
ständigen nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 VbF oder einer ande
ren vom Staatsministerium des Innern durch öffentli
'che Bekanntmachung benannten Stelle nachzuweisen. 
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Dritter Teil 

Bußgeldvorschrift 

§ 33 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Nach Art. 95 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b BayWG kann 
mit Geldbuße bis zu einhunderttausend Deutsche 
Mark belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 3 Abs. 1 h insich tlich der Beschaffenheit 
von Anlagen, insbesondere technischem Aufbau, 
Werkstoff oder Korrosionsschutz, die allgemein an
e rkannten Regeln der Technik nicht einhält, 

2. eine Auflage nicht erfüllt, die in einer Bauartzulas
sung nach § 5 festgesetzt ist, 

3. entgegen § 9 eine Anlage, Teile einer Anlage oder 
technische Schutzvorkehrungen einbaut oder auf
stellt, deren Eignung nicht festgestellt ist, 

4. entgegen § 10 Abs. 1 bei Schadensfällen oder Be
triebsstörungen eine Anlage nicht unverzüglich au
ßer Betrieb nimmt ode r entleert, 

5. entgegen § 10 Abs. 2 oder Abs. 3 das Austreten oder 
den Verdacht des Austretens wassergefährdender 
Stoffe n icht unverzüglich anzeigt, 

6. entgegen § 15 Abs. 1 und 2 in Schutzgebieten eine 
Anlage, Anlagenteile oder Schutzvorkehrungen 
e inbaut, aufstellt oder verwendet, 

7. entgegen § 16 Abs. 1 die Kennzeichnung nicht oder 
nicht richtig anbringt, 

8. entgegen § 17 Abs. 1 Rohre und Schläuche verwen
det, die nicht dicht und tropfsicher verbunden sind, 

9. entgegen § 17 Abs. 2 J,.agerbehälter ohne selbsttätig 
schli~ßende Abfüll- oder Überfüllsicherungen be
füllt oder befüllen läßt, 

10. entgegen § 31 den Übergang des Betriebs auf einen 
anderen Inhaber oder das Ausscheiden der fü r die 
technische Leitung des Betriebs bestellten Perso
nen nicht unverzüglich anzeigt. 

(2) Nach Art. 38 Abs. 4 des Landesstraf- und Verord
nungsgesetzes kann mit Geldbuße belegt werden, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig in den Fällen der erweiter
ten Anwendung der Verordnung über brennbare Flüs
sigkeiten gemäß § 19 

1. eine Anlage ohne Erlaubnis nach § 9 Abs. 3 VbF er
richtet oder betreibt oder entgegen § 10 VbF we
sentlich ändert oder nach einer wesentlichen Ände
rung betreibt, 

2. entgegen § 4 Abs. 1 VbF in Verbindung mit Num
mer 320 des Anhangs II VbF eine erfahrene und 
fachkundige Person für die Erprobung nicht be
stellt, 

3. entgegen § 11 VbF brennbare Flüssigkeiten lagert, 

4. entgegen § 12 Abs. 2 VbF eine nicht zugelassene 
Einrichtung verwendet, 

5. entgegen § 17 VbF eine nach der Verordnung über 
brennbare Flüssigkeiten vorgeschriebene Prüfung 
nicht oder nicht rechtzeitig veranlaßt, 

6. entgegen § 18 Abs. 2 VbF eine Bescheinigung oder 
deren Zweitschrift nicht bei der Anlage aufbe
wahrt, 

7. entgegen § 19 Abs. 1 VbF eine Anlage vor Erteilung 
der Bescheinigung in Betrieb nimmt oder wieder in 
Betrieb nimmt, 

8. entgegen § 20 Abs. 2 Satz 1 VbF eine Anlage nicht 
unverzüglich entleert, 

9. entgegen § 21 Abs. 2 Satz 1 VbF eine Anlage be
treibt, . 

10. eine Anzeige nach § 8 Abs. 4 Satz 1, § 22 oder § 23 
Abs. 1 Satz 1 VbF nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig erstattet. 

Vierter Teil 

Ubergangs- und Schlußvorschriften 

§34 

Bestehende Anlagen; 
frühere Eignungsfeststellungen 

(1) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten mit 
Ausnahme der §§ 20 bis 22 auch für Anlagen, die bei In
krafttreten dieser Vorschriften bereits eingebaut oder 
aufgestellt waren (bestehende Anlagen). 

(2) lFür bestehende Anlagen gilt die Eignungsfest
stellung als erteilt, wenn die Verwendung am 1. Okto
ber 1976 nach bisherigem Recht zulässig war. 2Die' 
Kreisverwaltungsbehörde kann an die Anlage zusätz
liche Anforderungen stellen, wenn das zur Erfüllung 
des § 199 Abs. 1 oder Abs. 2 WHG erforderlich ist. 

(3) Die Feststellung der Eignung mit allgemeiner 
Wirkung nach den §§ 4 und 10 der Verordnung über das 
Lagern wassergefährdender und brennbarer Flüssig
keiten (Lagerverordnung - VLwF) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. J uni 1975 (GVBI S. 161)*) gilt 
als für den Geltungsbereich dieser Verordnung wirk
same allgemeine Eignungsfeststellung bis zum Ablauf 
ihrer Geltungsdauer fort. 

§ 35 

Vorläufig zugelassene Fachbet riebe 

lVorläufig zuge lassene Fachbetr iebe h aben die für 
die Entscheidung über die endgültige Zulassung erfor
derlichen Unterlagen bis zum 31. Dezember 1984 der 
Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 2Werden die 
Unterlagen bis zu diesem Zeitpunkt nicht vorgelegt, 
erlischt die vorläufige Zulassung. 

§ 36 

Inkrafttreten 

lDiese Verordnung tritt am 1. April 1984 in Kraft. 
2Gleichzeitig tritt die Verordnung über"Anlagen zum 
Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährden
der Stoffe (Anlagenverordnung-VAwS) vom 1. Dezem
ber 1981 (GVBl S. 514, BayRS 753-1-4-1), geändert 
durch Verordnung vom 7. März 1983 (GVBI S. 105), 
außer Kraft. 

München, den 13. Februar 1984 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Kar! Hili e r m eie r, Staatsminister 

*) Die Lagerverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 11. Juni 1975 (GVBI S.16ntratnach § 28 Satz 2 der Anla
genverordnung vom 1. Dezember 1981 (GVBI S. 514) am 1. Ja
nuar 1982 außer Kraft. 
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Dieses Merkblatt bitte gut sichtbar und dauerhaft in der Nähe der Lagen,mgsanlage anbringen 
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Betriebs- und Verhaltensvorschriften für das Lagern 
wassergefährdender flüssiger Stoffe 

Sorgfalt beim Betrieb 
.... Beachtung der Betriebsanleitungen ...... und behördlichen Zulassungen 

I I 
Vorsicht beim Befüllen ... Überwachung, Überfüllsicherung, 

und Entleeren ...... zulässiger Betriebsdruck 

I I 
Kontrolle aller ... Funktionsfähigkeit der 

Sicherheitseinrichtungen .... Sicherheitseinrichtungen 

I I 
Wartung durch ..... Zugelassener Fachbetrieb, 

Reinigungsrückstände und Abfälle 
Fachbetriebe ..... 

ordnungsgemäß beseitigen 

I I 
Anlage durch Sachverständigen ... Eigenüberwachung, Prüfzeitpunkte 

beachten, behördliche Bescheide 
überprüfen lassen ..... 

Sachverständigen vorlegen 

1 I 
Bei Gefahr Anlage .... Schadensfälle oder Betriebs-

außer Betrieb nehmen ..... störungen mit Gefahr für Gewässer 

I I 
Im Schadensfall 

Landratsamt in .. ...... ... ......... ......... . . ... .... .... .... .... Tel. .. ... ........ ......... . .. ... . .... ....... ... 

verständigen .... Polizei in .... ........ . .. . . . . . . . . . . . . . .. , .. ........... 
Tel ......... .... ··· ·r ···· .... . . . . . . . . . . . . . 

Inbetriebnahme-Prüfung am .............. .......... ....... .. .............. ... .. . 

wiederkehrende Prüfung am ... ............. .......... ..... .. ... ... ........... .. . 

am ......... .......... ...... .... ...... ........... ..... . . 

am ..... ...... .... .... ... .. .. ... .. .......... .. ... ...... . 
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(Rückseite) 

Das Bedienungspersonal über den Inhalt bitte unterrich
ten. 

Ihre Lagerungsanlage kann Grundwasser, Bäche, Flüsse 
und Seen gefährden; deshalb 

Sorgfalt beim Betrieb 
Für jeden Behälter und für Sicherheitseinrichtungen wer
den Betriebsanleitungen und behördliche Zulassungen mit
geliefert. Sie enthalten für den Betrieb wichtige Hinweise 
und sind zu beachten. 

Vorsicht beim Befüllen und Entleeren 
Das Befüllen und Entleeren ist ununterbrochen zu überwa-
chen. , 
Behälter in Anlagen zum Lagern von Heizöl EL, Dieselkraft
stoff, Ottokraftstoffen und anderen flüssigen Stoffen dürfen 
nur mit festen Leitungsanschlüssen und unter Verwendung 
einer Überfüllsicherung befüllt werden, wenn dafür tech
nische Vorschriften durch Bekanntmachung des Staats
ministeriums des Innern eingeführt sind. 

Behälter für Heizöl EL, Dieselkraftstoff und Ottokraftstoffe 
dürfen aus Straßentankwagen und Aufsetztanks stets nur 
unter Verwendung einer selbsttätig schließenden Abfüll
oder Überfüllsicherung befüllt werden. Behälter für Heizöl 
EL und Dieselkraftstoff bis zu einem Rauminhalt von 1000 I 
dürfen dagegen mit einer selbsttätig schließenden Zapf
pistole befüllt werden. 

Vor dem Befüllen ist zu prüfen, wieviel Lagerflüssigkeit der 
Behälter aufnehmen kann und ob die Sicherheitseinrichtun
gen, insbesondere der Grenzwertgeber, in ordnungsgemä
ßem Zustand sind. Beim Befüllen ist unbedingt darauf zu 
achten, daß der zulässige Betriebsdruck nicht überschrit
ten wird, um ein Bersten des Behälters und der Rohrleitun
gen zu vermeiden. 

Es dürfen nur Rohre und Schläuche mit dichten tropfsiche
ren Verbindungen verwendet werden. Sie müssen in ihrer 
gesamten Länge dauernd einsehbar und bei Dunkelheit 
ausreichend beleuchtet sein. 

Kontrolle aller Sicherheitseinrichtungen 
Sicherheitseinrichtungen und Schutzvorkehrungen müssen 
ununterbrochen wirksam sein. Wer selbst den Zustand der 
Anlage nicht beurteilen und Störungen nicht beheben kann, 
muß sich von einem Sachverständigen beraten lassen oder 
einen Wartungsvertrag mit einem zugelassenen Fach
betrieb abschließen. 

Wartung nur durch Fachbetriebe 

Reinigungs-, Instandsetzungs- oder Instandhaltungsarbei
ten dürfen nur durch zugelassene Fachbetriebe ausge
führt werden. Beim Reinigen von Behältern verbleibende 
Rückstände und mit Lagerflüssigkeit gemischte Abfälle 
müssen gesammelt oder aufgefangen und so beseitigt 
werden, daß Gewässer nicht verunreinigt oder sonst in 
ihren Eigenschaften nachteilig verändert werden. 

Anlage von Sachverständigen überprüfen 
lassen 

Der Betreiber einer Lagerungsanlage hat ihre Dichtheit und 
die Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen ständig 
zu überwachen. Er hat prüfpflichtige Anlagen zu den vorge
schriebenen Prüfungszeitpunkten unaufgefordert und auf 
eigene Kosten durch Sachverständige überprüfen zu las
sen. Dem Sachverständigen sind vor der Prüfung alle für die 
Anlage erteilten behördlichen Bescheide (z. B. Eignungs
feststellung, Bauartzulassung) sowie die vom Her-steller 
ausgehändigten Bescheinigungen (z. B. Einbaubescheini-

gung, Gutachten über die Aggressivität des Bodens/ 
Grundwassers, Bescheinigung der Fertigungsprüfungen) 
vorzulegen. Der Betreiber ist für die Vollständigkeit der Une 
terlagen verantwortlich. 

Prüfpfllchtlge Anlagen sind: 

1. Anlagen mit unterirdischen Lagerbehältern, 

2. Anlagen mit oberirdischen Lagerbehältern von einem Ge
samtrauminhalt über 40000 I, 

3. Anlagen, für welche eine Prüfung in einer Eignungsfest
stellung oder Bauartzulassung odef einem baurechtlichen 
Prüfzeichen vorgeschrieben ist, 

4. unterirdische Rohrleitungen. 

Zeitpunkt der Prüfung: 

1. Vor der ersten Inbetriebnahme, nach einer wesentlichen 
Änderung, vor Wiederinbetriebnahme einer länger als ein 
Jahr dauernden Stillegung, 

2. wiederkehrend in Zeitabständen von höchstens fünf Jah
ren. 

Anlagen mit oberirdischen Lagerbehältern über 1000 I 
Rauminhalt und unterirdischen Lagerbehältern in Wasser
schutzgebieten sind prüfpfllchtlg: 

1. Vor Inbetriebnahme, nach einer wesentlichen Änderung, 
vor Wiederinbetriebnahme einer länger als ein Jahr dau
ernden Stillegung, 

2. wiederkehrend 

- Anlagen mit unterirdischen Lagerbehältern in Zeitab
ständen von 21/2 Jahren 

- Anlagen mit oberirdischen Lagerbehältern ab einem Ge
samtrauminhalt über 1000 I, bei Lagerung von Heizöl EL 
und Dieselkraftstoff über 5000 I in Zeitabständen von 
fünf Jahren. 

Bei Gefahr Anlage außer Betrieb nehmen 
Sofern bei Scha<;lensfällen und Betriebsstörungen eine Ge
fährdung oder Schädigung des Gewässers nicht auf andere 
Weise verhindert oder unterbunden werden kann, sind die 
Lagerungsanlagen unverzüglich außer Betrieb zu nehmen 
und zu entleeren. Eine Gefährdung eines Gewässers ist ins
besondere dann gegeben, wenn eine nicht nur unbedeuten
de Menge eines wassergefährdenden flüssigen Stoffes aus
getreten und in ein oberirdisches Gewässer, eine Abwasser
anlage (Kanalisation, Kläranlage) oder in den Boden einge
drungen ist. 

Im Schadensfall sofort die Kreisverwaltungs-
behörde (Landratsamt) 

in ...................................... Telefon ................. . 
oder die nächste Polizeidienststelle 
in ......................................................................... . 
Telefon ........................................ verständigen 

Ist aus einer Anlage oder beim Füllen und Entleeren einer 
Anlage eine nicht nur unbedeutende Menge von Lagerflüs
sigkeit in ein oberirdisches Gewässer, bestimmungswidrig 
in eine Abwasseranlage (Kanalisation, Kläranlage) oder in 
den Boden gelangt oder werden Undichtheiten vermutet, so 
hat der Betreiber der Lagerungsanlage, das Bedienungsper
sonal und diejenigen Personen, die beauftragt sind, die La
gerungsanlage zu befüllen oder zu entleeren, instand zu hal
ten, instand zu setzen, zu reinigen, zu überwachen und zu 
überprüfen, sowie derjenige, der das Austreten wasserge
fährdender Stoffe aus der Anlage verursacht hat, dies der 
Kreisverwaltungsbehörde oder der nächsten Polizeidienst
stelle unverzüglich anzuzeigen. 



76 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 4/1984 

Bekanntmachung 
der Neufassung der 

Allgemeinen Prüfungsordnung 
Vom 14. Februar 1984 

Auf Grund des § 2 Abs. 2 der Verordnung zur Ände
rung der Allgemeinen Prüfungsordnung vom 24. Ja
nuar 1984 (GVBI S. 16) wird nachstehend der Wortlau t 
der Allgemeinen Prüfungsordnung vom 17. Oktober 
1962 (GVBI S. 261, BayRS 2030-2-10-F) in der vom 
1. März 1984 an geltenden Fassung bekanntgemacht. 

Die Neufassung ergibt sich aus den Änderungen 
durch 

1. die Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Prü
fungsordnung vom 24. November 1964 (GVBI S. 195) 
und 

2. die Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Prü
fungsordnung vom 24. Januar 1984 (GVBl S. 16). 

München, den 14. Februar 1984 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 

Max S t r e i b I , Staatsminister 

2030-2-10-F 

Allgemeine Priifungsordnung 
(APO) 

in der Fassung 
der Bekanntmachung 
vom 14. Februar 1984 

§ 13 Allgemeine Aufgaben des Prüfungsausschusses und des 
Prüfungsamts 

§ 14 Unaufschiebbare Entscheidungen 

Dritter Teil 

Die einzelnen Prüfungsabschnitte 

§ 15 Allgemeine Regelung 

Auf Grund des Art. 115 Abs. 2 Satz 2 des Bayerischen 
Beamtengesetzes (BayBG) erläßt die Bayerische 
Staatsregierung im Benehmen mit dem Landesperso
nalausschuß folgende Verordnung: 

AbschnittA 

Schriftliche Prüfung 

§ 16 Ausgestaltung der Prüfungsaufgaben 

Inhaltsüber,sicht 

Erster Teil 

Allgemeine Bestimmungen 

§ Geltungsbereich, Prüfungsarten 

§ 2 Wettbewerbscharakter und Anforderungen der Prüfun-
gen 

§ 3 Durchführung der Prüfungen 

§ 4 Bekanntmachung der Prüfungstermine 

§ 5 Zulassung zu den Prüfungen 

§ . 6 Ausschluß von der Teilnahme an der Prüfung 

§ 7 Nichtöffentlichkeit, Zutritlsberechtigte 

§ 8 Niederschrift über die Prüfung 

Zweiter Teil 

Prüfungsausschüsse und Prüfungsämter 

§ 9 Bestellung des Prüfungsausschusses 

§ 10 Unabhängigkeit des Prüfungsausschusses 

§ 11 Zusammensetzung des Prüfungsausschusses 

§ 12 Einrichtung eines Prüfungsamts 

§ 17 Bestimmung der Arbeitsplä tze, Anonymitätsprinzip 

§ 18 Verteilung der Prüfungsaufgaben 

§ 19 Aufsicht während der Anfertigung der Prüfungsarbeiten 

§ 20 Ablieferung der Prüfungsarbei ten 

§ 21 Bewertung der schriftlichen Arbeiten 

§ 22 Nichtbestehen der schriftlichen Prüfung 

AbschnittB 

Mündliche und praktische Prüfung, 
Hausarbeit 

§ 23 Abnahme der mündlichen Prüfung 

§ 24 Umfang und Dauer der mündlichen Prüfung 

§ 25 Bewertung der mündlichen P~üfung 

§ 26 Praktische Prüfung und Hausarbeit 

Vierter Teil 

Bewertung der Gesamtprüfung 

§ 27 Notenskala 

§ 28 ErmittlungderGesamtprüfungsnote 

§ 29 Festsetzung der Platzziffer 

§ 30 Nichtbestehen der Prüfung 

§ 31 Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
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Fünfter Teil 

Rechtsfolgen bei besonderen Vorkommnissen 

§ 32 Rücktritt und Versäumnis 

§ 33 Verhinderung 

§ 34 Nachträgliche Geltendmachung von Mängeln im Prü
fungsverfahren 

§ 35 Unterschleif, Beeinflussungsversuch und Ordnungsver
stoß 

Sechster Teil 

Wiederholung der Prüfung 

§ 36 Wiederholung der Prüfung bei Nichtbestehen 

§ 37 Wiederholung der Prüfung zur Notenverbesserung 

Siebter Teil 

Prüfungsvergünstigungen und 
Prüfungserleichterungen 

§ 38 Prüfungsvergünstigungen und Prüfungserleichterungen 

Achter Teil 

Prufungsvergütungen 

. § 39 Vergütungen für Prüfer und Aufgabenersteller 

Neunter Teil 

Rechtsbehelfe 

§ 40 Anfechtbarkeit von Prüfungsentscheidungen 

Zehnter Teil 

Schlußbestimmungen 

§ 41 Inhalt der Einzelprüfungsbestimmungen 

§ 42 Veröffentlichung der Einzelprüfungsbestimmungen 

§ 43 Inkrafttreten 

Erster Teil 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Geltungsbereich, Prüfungsarten 

(1) Die Allgemeine Prüfungsordnung gilt für alle 
Prüfungen im Sinn des Bayerischen Beamtengesetzes 
(Einstellungs-, Zwischen-, Anstellungs- und Auf
stiegsprüfungen). 

{2) Einstellungsprüfungen sind die .Prüfungen, die 
der Einberufung als Dienstanfänger (Art: 27 Abs. 1 
BayBG) oder der Berufung in das Beamtenverhältnis 
auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Art. 6 Abs. l 
Nr. 4 Buchst. a BayBG) vorauszugehen haben. 

(3) Zwischenprüfungen sind die Prüfungen, die wäh
rend des Studiums oder einer anderen Ausbildung ab
zulegen sind und über die Fortsetzung der Ausbildung 
(Art. 43 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 BayBG) entscheiden. 

(4) Anstellungsprüfungen sind die Prüfungen, die 
der Berufung in das Beamtenverhältnis auf .Probe 
(Art. 6 Abs. 1 Nr. 3 und Art. 29 BayBG) vorauszugehen 
haben. 

(5) Aufstiegsprüfungen sind die Prüfungen, die dem 
Aufstieg eines Beamten in die nächsthöhere Laufbahn 
derselben Fachrichtung (Art.21 Abs. 3 BayBG) vor
auszugehen haben. 

§2 

Wettbewerbscharakter und Anforderungen 
der Prüfungen 

(1) lAlle Prüfungen haben Wettbewerbscharakter. 
2Sie sollen eine Rangfolge der Prüfungsteilnehmer 
nach den in den Prüfungen gezeigten Leistungen er
mitteln. 

(2) IDie Einstellungsprüfungen müssen in ihren An
forderungen dem durch die vorgeschriebene Schulbil
dung vermittelten Wissensstand, die Anstellungsprü
fungen dem nach erfolgreichem Abschluß des vorge
schriebenen Vorbereitungsdienstes zu fordernden 
Stand der Ausbildung entsprechen. 2Bei Anstellungs
und Aufstiegsprüfungen kann auch geprüft werden, ob 
der Prüfungsteilnehmer mit den allgemeinen Fragen 
des staatsbürgerlichen Lebens vertraut ist und eine 
angemessene Allgemeinbildung besitzt . 

§3 

Durchführung der Prüfungen 

I Die Prüfungen werden entweder im Auftrag des 
Landespersonalausschusses von der Geschäftsstelle 
des Landespersonalausschusses oder von denjenigen 
Stellen durchgeführt, denen der Landespersonalaus
schuß die Durchführung überträgt (Art. 114 Abs.l 
Satz 2 BayBG). 2Einer Übertragung der Durchführung 
im Einzelfall bedarf es nicht, wenn in den Einzelprü
fungsbestimmungen (Art. 115 Abs.2 letzter Halbsatz 
BayBG) bereits die für die Durchführung der Prüfung 
zuständige Stelle bestimmt ist. 

§4 

Bekanntmachung der Prüfungstermine 

(1) Die Prüfungen sind mindestens sechs Wochen 
vor Beginn des ersten Prüfungsteils bekanntzuma
chen. 

(2) I Die Prüfungen sind unter Angabe der Zulas
sungsvoraussetzungen und der Frist für die Meldung 
zur Prüfung im B~yerischen Staats anzeiger auszu
schreiben, es sei denn, daß der Teilnehmerkreis be
grenzt und die Gewähr gegeben ist, daß alle Personen, 
die die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen, 
Kenntnis von der Abhaltung der Prüfung erlangen. 2In 
diesen Fällen kann die Bekanntgabe auch in anderer 
geeigneter Weise erfolgen. 

§5 

Zulassung zu den Prüfungen 

(1) IZU den Prüfungen sind alle Personen zuzulas
sen, die die hierfür festgelegten Voraussetzungen er
füllen und nach den geltenden Rechtsvorschriften zum 
Beamten in der Laufbahn, für die die Prüfung abge
halten werden soll, ernannt werden können. 2Der 
Grundsatz, daß jeder Prüfungsteilnehmer die gleichen 
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Erfolgsaussichten haben muß, darf durch die Zulas
sungsbedingungen nicht eingeschränkt werden. 

(2) ISoweit die Einzelprüfungsbestimmungen für die 
Zulassung ein Zulassungsgesuch voraussetzen, ist in 
der Bekanntmachung der Prüfungstermine (§ 4) eine 
Frist für die Vorlage der Zulassungsgesuche festzule
gen. 2Die Entscheidung über die Zulassung ist dem Be
werber schriftlich mitzuteilen. 3Ablehnende Entschei
dungen sind zu begründen. 

§6 

Ausschluß von der Teilnahme an der Prüfung 

(1) Wer siCh zur Zeit des Prüfungsverfahrens in Haft, 
Unterbringung oder Verwahrung befi.ndet, ist von der 
Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen. 

(2) Von der Teilnahme an der Prüfung kann ein Prü
fungsteilnehmer ganz oder teilweise ausgeschlossen 
werden, wenn er 

1. den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört 
oder zu stören versucht oder . 

2. an einer Krankheit leidet, die die Gesundheit ande
rer ernstlich gefährden oder den ordnungsgemäßen 
Ablauf der Prüfung ernstlich beeinträchtige n würde. 

(3) In dringenden Fällen trifft die Entscheidung 

1. im schriftlichen oder praktischen Prüfungsabschnitt 
die für die Überwachung bestimmte Aufsichtsper
son, 

2. im mündlichen Prüfungsabschnitt der Vorsitzende 
der Prüfungskommission für die mündliche Prü
fung, soweit nicht der Prüfungsausschuß diesen 
Prüfungsteil selbst abnimmt. 

(4) In den Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 2 gelten die 
Vorschriften der §§ 32 unQ 33, im Fall des Absatzes 2 
Nr. 1 die Vorschriften des § 32 entsprechend. 

§7 

Nichtöffentlichkeit, Zutrittsberechtigte 

I Die Prüfungen sowie die Sitzungen des Prüfungs
ausschusses sind nicht öffentlich; Mitglieder des Lan
despersonalausschusses und Beamte seiner Ge
schäftsstelle haben jedoch Zutritt. 2Der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses kann weiteren Personen die 
Anwesenheit bei Prüfungen, ausgenommen Beratung 
und Abstimmung, gestatten. 3Der Prüfungsausschuß 
kann Personen, die mit Ausbildungs- und Prüfungsan
gelegenheiten befaßt sind, zu seiner Sitzung zuziehen. 

§8 

Niederschrift über die Prüfung 

(1) Über jede Prüfung ist eine Niederschrift zu füh
ren, die über alle für die Beurteilung der Prüfungslei
stungen wesentliche n Vorkommnisse Aufschluß ge
ben muß. 

(2) In der Niederschrift über die schriftliche Prüfung 
ist insbesondere festzustellen, ob die Aufgaben ord
nungsgemäß unter Aufsicht und unter Einhaltung der 
festgesetzten Arbeitszeiten gelöst wurden. 

(3) Der Niederschrift über die schriftliche Prüfung 
ist ein Verzeichnis der Prüfungsteilnehmer beizufü
gen, in dem die täglich ausgelosten Arbeitsplatznum
mern eingetragen sind. 

Zweiter Teil 

Prüfungsausschüsse und Prüfungsämter 

§9 

Bestellung des Prüfungsausschusses 

(1) lDiejenigen Stellen, denen die Durchführung der 
Prüfung übertragen ist (§ 3), haben einen Prüfungs
ausschuß zu bestellen und dessen Zusammensetzung 
rechtzeitig vor Beginn der Prüfung der Geschäftsstelle 
des Landespersonalausschusses mitzuteilen. 2Der 
Prüfungsausschuß ist in der Regel bei der in Satz 1 ge
nannten Stelle zu bilden. 

(2) lDer Vorsitzende und die Mitglieder des Prü
fungsausschusses sowie deren Stellvertreter müssen 
Beamte sein. 2Sie sollen der Verwaltung angehören, 
für die die Prüfung durchgeführt wird. 

(3) Der Prüfungsausschuß kann für eine bestimmte 
Prüfung oder auf Zeit, in diesem Fall in der Regel auf 
drei Jahre, bestellt werden. 

(4) lDie Mitgliedschaft endet, wenn nichts anderes 
bestimmt wird, mit dem Ausscheiden aus dem Haupt
amt. 2Mit Zustimmung des Landespersonalausschus
ses kann ein Beamter, der wegen Erreichung der Al
tersgrenze in den Ruhestand tritt, bis zum Abschluß 
einer laufenden Prüfung noch als Mitglied im Amt 
bleiben. 

§ 10 

Un~bhängigkeit des Prüfungsausschusses 

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind unab
hängig und an Weisungen nicht gebunden. 

§11 

Zusammensetzung des Prüfungsausschusses 

(1) lDie Zusammensetzung des Prüfungsausschus
ses richtet sich nach den Bedürfnissen der einzelnen 
Verwaltung, für die Prüfungen abgehalten werden. 
2Wird eine Prüfung für mehrere Verwaltungen abge
halten, so sollen diese im Prüfungsausschuß vertreten 
sein. 

(2) Der Prüfungsausschuß soll sich in der Regel zu
sammensetzen 

1. bei Prüfungen für den mittleren Dienst aus einem 
Beamten des höheren Dienstes als Vorsitzenden und 
je einem Beamten des gehobenen Dienstes und des 
mittleren Dienstes, 

2. bei Prüfungen für den gehobenen Dienst aus einem 
Beamten des höheren Dienstes als Vorsitzenden und 
zwei Beamten des gehobenen Dienstes, 

3. bei Prüfungen für den höheren Dienst aus drei Be
amten des höheren Dienstes. 

§ 12 

Einrichtung eines Prüfungsamts 

Die' für die Durchführung der Prüfung verantwort
lichen Stellen (§ 3) können neben dem Prüfungsaus
schuß ein besonderes Prüfungsamt einrichten, wenn 
mit der Vorbereitung der Prüfung umfangreiche orga
nisatorische Maßnahmen verbunden sind. 
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§ 13 § 14 

Allgemeine Aufgaben 
des Prüfungsausschusses und 

des Prüfungsamts 

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat 

1. die Prüfung vorzubereiten, insbesondere Entwürfe 
der Prüfungsaufgaben von den Mitgliedern des Prü
fungsausschusses oder von den sonstigen Beauf
tragten einzuholen, 

2. für die vertrauliche Behandlung der Prüfungsaufga
ben zu sorgen, 

3. über die Zulassung zur Prüfung zu entscheiden, 

4. über den Ausschluß von der Teilnahme an der Prü
fung zu entscheiden (§ 6 Abs. 1 und 2), 

5. die schriftliche und praktische Prüfung durch Auf
sichtspersonen zu überwachen, 

6. aus den gemäß Absatz 2 Nr. 3 bestimmten Prüfern 
die Prüfungskommissionen für die mündliche oder 
praktische Prüfung zusammenzustellen, soweit 
nicht der Prüfungsausschuß diesen Prüfungsteil 
selbst abnimmt (§ 23 Abs. 1), 

7. den Stichentscheid zu treffen oder durch einen an
deren Prüfer (Absatz 2 Nr. 2) herbeizuführen, 

8. die Platzziffern der Prüfungsteilnehmer festzustel
len, das Prüfungszeugnis ' oder die Bescheinigung 
nach § 31 Abs. 3 auszustellen und Abdruck der 
Ergebnisliste der Geschäftsstelle des Landesperso
nalausschusses zu übersenden, 

9. alle übrigen Entscheidungen zu treffen, die nicht an
deren Prüfungsorganen übertragen sind. 

(2) Der Prüfungsausschuß hat 

1. aus den eingeholten Vorschlägen die Prüfungsauf
gaben auszuwählen und die zuge~assenen Hilfsmit
tel zu bestimmen, 

2. die Prüfer für die Bewertung der schriftlichen Prü
fungsarbeiten (§ 21) und - soweit erforderlich - für 
den Stichentscheid (§ 21 Abs. 2) zu bestimmen, 

3. die mündliche oder praktische Prüfung abzunehmen 
oder - wenn hierfür besondere Prüfungskommissio
nen gebildet werden - die Prüfer für die Abnahme 
der mündlichen oder praktischen Prüfung zu be
stimmen, 

4. über die Anträge auf Prüfungsvergünstigungen und 
Prüfungserleichterungen im Rahmen des § 38 zu 
entscheiden, 

5. über das Vorliegen und die Folgen de s Unterschleifs, 
des Beeinflussungsversuchs und des Ordnungsver
stoße s (§ 35), des Rücktritts und des Versäumnisses 
(§ 32), der Verhinderung (§ 33) und der nicht recht
zeitigen Ablieferung einer Prüfungsarbeit (§ 20) zu 
~ntscheiden, -

6. bei der nachträglichen Geltendmachung von Män
geln im Prüfungsverfahren (§ 34) die erforderlichen 
Maßnahmen auf Antrag oder von Amts wegen zu 
treffe n, 

7. über Rechtsbehelfe im Zusammenhang mit der Prü
fung zu entscheiden. 

(3) Soweit ein Prüfungsamt eingerichtet wird (§ 12), 
können diesem die unter Absatz' 1 Nrn. 1 bis 6 und 8 so
wie unter Absatz 2 Nrn. 2 bis 4 bezeichneten Aufgaben 
übertragen werden. 

Unaufschiebbare Entscheidungen 

IDer Vorsitzende ist befugt, an Stelle des Prüfungs
ausschusses unaufschiebbare Entscheidungen allein 
zu treffen. 2Hiervon hat er dem Prüfungsausschuß bei 
der nächsten Sitzung Kenntnis zu geben. 

Dritter Teil 

Die einzelnen Prüfungsabschnitte 

§ 15 

Allgemeine Regelung 

(1) IDie Prüfung besteht aus einem schriftlichen, ei
nem mündlichen und - soweit erforderlich - aus ei~em 
praktischen Prüfungsabschnitt. 2In Einzelprüfungs
bestimmungen kann zusätzlich die Anfertigung einer 
Hausarbeit vorgeschrieben werden. 

(2) 1 Einstellungs- und Zwischenprüfungen können 
anders gestaltet werden. 2Insbesondere können die 
Einstellungsprüfungen auf eine schriftliche oder 
mündliche Prüfung, die Zwischenprüfungen auf eine 

_schriftliche Prüfung beschränkt werden. 

(3) Bei Prüfungen, die nur aus einem schriftlichen 
und einem mündlichen Prüfungsabschnitt bestehen, 
ist dem schriftlichen Prüfungsabschnitt ein stärkeres 
Gewicht einzuräumen. 

AbschnittA 

Schriftliche Prüfung 

§ 16 

Ausgestaltung der Prüfungsaufgaben 

(1) IDer Prüfungsausschuß hat bei der Auswahl der 
'Prüfungsaufgaben von der Zweck bestimmung der 
Prüfung auszugehen. 2Er kann die Aufgabenentwürfe 
ändern und gegebenenfalls neue Entwürfe anfordern. 

(2) Eine Aufgabe ist möglichst so auszugestalten, 
daß ihre Bearbeitung etwa die doppelte Arbeitszeit ei
ner Normalaufgabe erfordert (Doppelaufgabe). 

§ 17 

Bestimmung der Arbe itsplätze, 
Anonymitätsprinzip 

(1) 'Die Arbeitsplätze der Teilnehmer werden an je
dem Prüfungstag vor Beginn der Prüfung ausgelost. 
2Die Plätze im Prüfungsraum sind entsprechend zu 
numerieren. 

(2) 'Die Teilnehmer dürfen auf die Prüfungsarbeit 
nicht ihren Namen, sondern nur ihre 'Arbe itsplatz
nummer setzen. 2Das Verzeichnis de r ausge losten Ar
beitsplatzhummern ist vom Vorsitzenden des Prü
fungsausschusses oder vom Prüfungsamt mindes te ns 
so lange verschlossen zu verwahren, bis die jeweils un
ter der gle ichen Arbeitsplat zanordnung ge fertigten 
Prüfungsarbeiten bewerte t sind. 

(3) Die Prüfungsnoten werden e r st nach ihre r end
gültigen Festsetzung in die Prüfungsakten eingetra
gen. 
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§ 18 

Verteilung der Prüfungsaufgaben 

IDie Prüfungsaufgaben sind in verschlossenem Um
schlag in den Prüfungsraum zu verbringen. 2Sie dür
fen erst verteilt werden, na<;hdem den Prüfungsteil
nehmern Gelegenheit gegeben wurde, sich von der Un
versehrtheit des Verschlusses zu überzeugen. 

§ 19 

Aufsicht während der Anfertigung 
der Prüfungsarbeiten 

(1) Die Aufsicht bei der Abnahme der schriftlichen 
Prüfungen führen die vom Vorsitzenden des Prü
fungsausschusses oder vom Prüfungsamt beauftrag
ten Aufsichtspersonen. 

(2) IDie Aufsichtspersonen haben darüber zu wa
chen, daß Unterschleife bei der Anfertigung der Prü
fungsarbeiten unterbleiben. 2Sie haben die Teilneh
mer vor Beginn der Prüfung zur Ablieferung nicht zu
gelassener Hilfsmittel aufzufordern. 

(3) Während der Anfertigung der Prüfungsarbeiten 
dürfen nicht mehrere Prüfungsteilnehmer gleichzeitig 
den Prüfungsraum verlassen. 

(4) Die Aufgaben sind grundsätzlich handschriftlich 
zu bearbeiten; Durchschriften dürfen nicht angefertigt 
werden. 

§ 20 

Ablieferung der Prüfungsarbeiten 

(1) Eine Viertelstunde vor Ablauf der vorgesehenen 
Arbeitszeit sind die Prüfungsteilnehmer auf die bevor
stehende Ablieferung der Prüfungsarbeiten aufmerk
sam zu machen. 

(2) I Nach Ablauf der Arbeitszeit sind die Aufgaben
bearbeitungen den Teilnehmern abzufordern. 2Wird 
eine Arbeit trotz wiederholter Aufforderung nicht 
rechtzeitig abgegeben, so wird sie mit .. ungenügend" 
bewertet. 

§ 21 

Bewertung der schriftlichen Arbeiten 

(1) IJede der schriftlichen Prüfungsarbeiten ist ge
sondert von zwei Prüfern (Erst- und Zweitprüfer) selb
ständig unter Verwendung der in § 27 festgelegten 
Prüfungsnoten zu bewerten. 2In den Einzelprüfungs
bestimmungen kann für die Bewertung von einzelnen 
Prüfungsleistungen ein Punktesystem vorgesehen 
werden. 

(2) I Bei abweichender Beurteilung sollen die bei den 
Prüfer e ine Einigung über die Benotung versuchen. 
2Kommt e ine Einigung nicht zustande, so entscheidet 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses oder der 
vom Prüfungsausschuß bestimmte Prüfer (§ 13 Abs.2 
Nr.2). 

(3) Die Aufsichtführenden dürfen nicht zur Bewer
tung der Prüfungsarbeiten herangezogen werden, bei 
denen sie die Aufsicht geführt haben. 

§ 22 

Nichtbestehen der schriftlichen Prüfung 

(1) IWer in der schriftlichen Prüfung im Durch
schnitt schlechter als .. ausreichend" gearbeitet hat, ist 

von der mündlichen Prüfung ausgeschlossen. 2Er hat 
die Prüfung nicht bestanden. 

(2) Die Einzelprüfungsbestimmungen können von 
Absatz 1 abweichen, wenn die Prüfung aus drei Prü
fungsabschnitten besteht oder wenn die mündliche 
Prüfung unmittelbar im Anschluß an die schriftliche 
Prüfung abgenommen werden muß. 

(3) Die Einzelprüfungsbestimmungen können nach 
den Erfordernissen der angestrebten Laufbahn über 
die in Absatz 1 enthaltene Regelung hinaus bestim
men, daß ungenügende Leistungen in einer Prüfungs
aufgabe von besonderer Bedeutung oder mangelhafte 
Leistungen in mehreren Prüfungsaufgaben die in Ab
satz 1 genannten Folgen nach sich ziehen. 

AbschnittB 

Mündliche und praktische Prüfung, 
Hausarbeit 

§ 23 

Abnahme der mündlichen Prüfung 

(1) I Die mündliche Prüfung wird vom PI'üfungsaus
schuß (§ 9) abgenommen. 2Der Prüfungsausschuß oder 
das Prüfungsamt können weitere Prüfer mit der Ab
nahme der mündlichen Prüfung beauftragen (§ 13 
Abs. 2 N r. 3, Abs. 3). 3In diesem Fall soll der Vorsitzende 
der Prüfungskommission für die mündliche Prüfung 
Mitglied des Prüfungsausschusses sein. 4Er und die 
übrigen Mitglieder müssen während, der mündlichen 
Prüfung ständig anwesend sein. 

(2) I Die Kommission zur Abnahme der mündlichen 
Prüfung soll sich in der Regel aus nicht mehr a ls fünf 
Prüfern einschließlich des Vorsitzenden zusammen
setzen. 2Die Einzelprüfungsbestimmungen haben die 
Zahl der Prüfer festzulegen. 

§ 24 

Umfang und Dauer der mündlichen Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die ' 
Prüfungsgebiete der schriftlichen Prüfung, soweit die ' 
Einzelprüfungsbestimmungen nichts anderes bestim
men. 

(2) IIn den Einzelprüfungsbestimmungen sind die ' 
Dauer der Prüfung und die Zahl der in einem Termin · 
gemeinsam zu prüfenden Teilnehmer festzusetzen .. 
2Dabei sollen mehr als ein Prüfungsteil nehmer, jedöch . 
nicht mehr als fünf Prüfungsteilnehmer gleichzeitig: 
geprüft werden. . 

§25 

Bewertung der mündlichen Prüfung 

I Der Prüfungsausschuß oder die Kommission für die 
Abnahme der mündlichen Prüfung bewertet unter 
Verwendung der in § 27 festgelegten Prüfungsnoten 
die Ergebnisse der mündlichen Prüfung in einer Ge
samtnote. 2Die Einzelprüfungsbestimmungen können 
für bestimmte Prüfungsgebiete oder Fächergruppen 
die Erteilung von Einzelnoten vorschreiben; dabei 
kann die Bewertung nach einem Punktesystem vorge
sehen werden. 
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§26 
Praktische Prüfung und Hausarbeit 

(1) Die Vorschriften über die mündliche Prüfung fin
den sinngemäß auf die praktische Prüfung Anwen
dung, wenn die Einzelprüfungsbestimmungen nichts 
anderes bestimmen. 

(2) Für die Bewertung der Hausarbeit gilt § 21 sinn
gemäß. 

Vierter Teil 

Bewertung der Gesamtprüfung 

§27 

Notenskala 

In den Einzelprüfungsbestimmungen sind für die 
Bewertung der Prüfungsabschnitte und der Gesamt
prüfung ausschließlich folgende Prüfungsnoten vor
gesehen: 

sehr gut 

gut 

(1) = eine besonders hervorragende 
Leistung, 

(2) = eine erheblich über dem Durch
schnitt liegende Leistung, 

befriedigend (3) = eine über dem Durchschnitt lie
gende Leistung, 

ausreichend (4) = eine Leistung, die durchschnittli
chen Anforderungen entspricht, 

mangelhaft (5) = eine Leistung mit erheblichen 
Mängeln, 

ungenügend (6) = eine völlig unbrauchbare Lei
stung. 

§28 

Ermittlung der Gesamtprüfungsnote 

(1) IDie Note für den schriftlichen Prüfungsab
schnitt ist aus der Summe der für die einzelnen Prü
fungsarbeiten gegebenen Noten, geteilt durch die Zahl 
der Prüfungsarbeiten, zu ermitteln. 2Hierbei zählt die 
Doppelaufgabe zweifach. 3Die Einzelprüfungsbestim
mungen können eine zweifache Bewertung weiterer 
schriftlicher Arbeiten, denen ein besonderes Gewicht 
zukommt, festlegen. 

(2) I Die Gesamtprüfungsnote wird aus den Bewer
tungen der schriftlichen Prüfungsarbeiten und aus 
den Ergebnissen des mündlichen und eines prakti
schen Prüfungsabschnitts (§§ 25, 26) sowie einer Haus
arbeit (§ 15 Abs. 1 Satz 2) gebildet. 2In den Einzelprü-

_ fungsbestimmungen kann festgelegt werden, daß auch 
schriftliche Leistungen aus den fach theoretischen 
Ausbildungsabschnitten bei der Bildung der Gesamt
prüfungsnote zu berücksichtigen sind. 

(3) I Die Einzelprüfungsbestimmungen legen unter 
Berücksichtigung des § 15 Abs. 3 fest, in welchem Ver
hältnis die erzielten Noten bei der Bildung der Ge
samtprüfungsnote zu berücksichtigen sind. 2Dabei 
dürfen die Leistungen aus den fachtheoretischen Aus
bildungsabschnitten die Gesamtprüfungsnote nicht 
mehr als zu höchstens einem Fünftel bestimmen. 

(4) IBei Prüfungen, die nur aus einem schriftlichen 
und einem mündlichen Prüfungsabschnitt bestehen, 
soll die in der mündlichen Prüfung erzielte Note so oft 
gerechnet werden, als die Zahl der schriftlichen Prü
fungsaufgaben - zweifach zu bewertende Aufgaben 
sind hierbei doppelt zu zählen - durch drei teilbar ist. 
2Bruchteile mit einem Drittel werden nicht, Bruchteile 
mit I':wei Dritteln als volle Zahlenwerte gerechnet. 

(5) IDie Gesamtprüfungsnote ist auf zwei Dezimal
stellen zu berechnen. 2Die dritte Dezimalstelle bleibt 
unberücksichtigt. 

(6) Es erhalten 

Note "sehr gut" 

Note "gut" 

Note "befriedigend" 

Note "ausreichend" 

Note "mangelhaft" 

Note "ungenügend" 

Prüfungsteilnehmer mit einer 
Gesamtprüfungsnote bis 1,50, 

Prüfungsteilnehmer mit einer 
Gesamtprüfungsnote von 1,51 
bis 2,50, 

Prüfungsteilnehmer mit einer 
Gesamtprüfungsnote von 2,51 
bis 3,50, 

Prüfungsteilnehmer mit einer 
Gesamtprüfungsnote von 3,51 
bis 4,50, 

Prüfungsteilnehme r mit einer 
Gesamtprüfungsnote von 4,51 
bis 5,50 und 

Prüfungsteilnehmer mit einer 
Gesamtprüfungsnote über 
5,50. 

§ 29 

Festsetzung der Platzziffer 

(1) lFür jeden Prüfungsteilnehmer, eier die Prüfung 
bestanden hat, ist auf Grund seiner Gesamtprüfungs
note eine Platzziffer festzusetzen. 2Bei gleichen Ge
samtprüfungsnoten wird die gleiche Platzziffer erteilt. 
3In diesem Fall erhält der nächstfolgende Teilnehmer 
die Platzziffer, die sich ergibt, wenn die mehreren glei
chen Platzziffern fortlaufend weitergezählt werden. 

(2) I Bei der Erteilung der Platzziffer ist anzugeben, 
wieviele Prüfungsteilnehmer sich der Prüfung unter
·zogen haben und wieviele die Prüfung bestanden ha
ben. 2Wird die gleiche Platzziffer an mehrere Teilneh
mer erteilt, so ist auch deren Zahl anzugeben. 

(3) Die Einzelprüfungsbestimmungen können eine 
weitere Differenzierung für die Bildung der Platzziffer 
bei gleichen Prüfungsergebnissen festlegen. 

§ 30 

Nichtbestehen der Prüfung 

Die Prüfung ist unbeschadet des § 22 nicht bestan
den, wenn der Prüfungsteilnehmer im Durchschnitt 
schlechter als "ausreichend" (Note 4,50) gearbeitet hat. 

§ 31 

Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

(1) IDas Ergebnis der Prüfung soll dem Prüfungs
teilnehmer innerhalb eines Monats nach Abschluß der 
Prüfung bekanntgegeben werden. 2Die Prüfung ist ab
geschlossen, wenn sämtliche Prüfungsleistungen end
gültig bewertet sind. 

/ 
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(2) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bestanden 
haben, erhalten ein Zeugnis, aus dem ihre Gesamtprü
fungsnote nach Notenstufe und Zahlenwert (§ 28) und 
die erreichte Platzziffer (§ 29) zu ersehen sind. 

(3) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht be
standen haben, erhalten darüber eine Bescheinigung, 
aus der die Gründe des Nichtbestehens (§§ 22, 28, 30) 
ersichtlich sind. 

(4) lDie Einzelprüfungsbestimmungen können vor
sehen, daß die Platzziffern gesondert mitgeteilt wer
den. 2Sie bestimmen ferner, ob und wie dem Prüfungs
teilnehmer die Einzelnoten mitgeteilt werden. 

(5) Na,ch Maßgabe qer Einzelprüfungsbestimmun
gen kann Prüfungsteilnehmern, die die Gesamtprü
fungsnote "ausreichend" erhalten haben, das Zeugnis 
ohne Angabe der Notenstufe und des Zahlenwertes 
dahin erteilt werden, daß sie die Prüfung bestanden 
haben. 

(6) Eine listenmäßige Aufstellung der Prüfungsteil
nehmer nach Prüfungsnoten und Platzziffern ist der 
Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses spä
testens zwei Monate nach Abschluß der Prüfung zu 
übermitteln. 

Fünfter Teil 

Rechtsfolgen bei besonderen 
Vorkommnissen 

§ 32 

Rücktritt und Versäumnis 

(1) lTritt ein Prüfungsteilnehmer nach Zulassung 
und vor Beginn der Prüfung zurück oder kommt er der 
Aufforderung zur Prüfungsablegung nicht nach, so gilt 
die Prüfung als abgelegt und nicht bestanden. 2Dies 
gilt nicht, wenn der Prüfungsteilnehmer aus Gründen, 
die er nicht zu vertreten hat, die Prüfung nicht ablegen 
kann. 

(2) lVersäumt ein Prüfungsteilnehmer einen Prü
fungstermin des schriftlichen Prüfungs abschnitts oh
ne genügende Entschuldigung, so werden die in die
sem Termin zu erbringenden Prüfungsleistungen mit 
"ungenügend" bewertet. 2Das gleiche gilt, wenn ein 
Prüfungsteilnehmer einen Prüfungstermin der münd
lichen oder praktischen Prüfung ohne genügende Ent
schuldigung ganz oder teilweise versäumt. 

§ 33 

Verhinderung 

(1) Kann ein Prüfungsteilnehmer nach Beginn der 
Prüfung aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, die 
Prüfung nicht oder nur zum Teil ablegen, so gilt: 

1. hat der Prüfungsteilnehmer noch nicht zwei Drittel 
der schriftlichen Arbeiten gefertigt, so gilt die Prü
fung als nicht abgelegt, ' 

2. hat der Prüfungsteilnehmer mindestens zwei Drittel 
der schriftlichen Arbeiten gefertigt, so gilt die Prü
fung als abgelegt; die fehlenden Prüfungsteile sind 
innerhalb einer vom Vorsitzenden des Prüfungsaus
schusses zu bestimmenden Zeit nachzuholen. 

(2) 1 Eine Prüfungsverhinderung ist unverzüglich 
mitzuteilen und nachzuweisen, im Fall einer Krank
heit grundsätzlich durch ein Zeugnis eines Gesund
heitsamts, das in der Regel nicht später als am Prü
fungstag ausgestellt sein darf. 2Der Prüfungsausschuß 
oder sein Vorsitzender kann festlegen, daß die Krank
heit durch das Zeugnis eines bestimmten (Vertrauens
arztes) oder eines anderen Arztes nachgewiesen wird. 
3In offensichtlichen Fällen kann auf die Vorlage eines 
Zeugnisses verzichtet werden. 

(3) Der Prüfungsausschuß stellt fest, ob eine von 
dem Prüfungsteilnehmer nicht zu vertretende Verhin
derung vorliegt. 

(4) In Fällen besonderer Härte kann der Prüfungs
ausschuß auf Antrag die Nachfertigung von schrift
lichen Arbeiten erlassen oder besondere Anordnungen 
für die Nachholung der mündlichen oder praktischen 
Prüfung treffen. 

(5) 1 Ist einem Prüfungsteilnehmer aus wichtigen 
Gründen die vollständige oder teilweise Ablegung der 
Prüfung nicht zuzumuten, so kann der Prüfungsaus
schuß auf Antrag sein Fernbleiben genehmigen. 2In 
diesem Fall gelten die Absätze 1 und 4 entsprechend. 

(6) Die Einzelprüfungsbestimmungen können bei 
Prüfungen, die aus mehr als zwei Prüfungsabschnitten 
bestehen, eine von den Absätzen 1 und 4 abweichende 
Regelung treffen. 

§34 

Nachträgliche Geltendmachung von Mängeln 
im Prüfungsverfahren 

(1) Erweist sich, daß das Prüfungsverfahren mit 
Mängeln behaftet war, die Rechte des Prüfungsteil
nehmers, insbesondere die Chancengleichheit, erheb
lich verletzt haben, so kann der Prüfungsausschuß auf 
Antrag eines Prüfungsteilnehmers oder von Amt~ we
gen anordnen, daß von einem bestimmten Prüfungs
teilnehmer oder von allen Prüfungsteilnehmern die 
Prüfung ganz_oder teilweise zu wiederholen ist. 

(2) 1 Der Prüfungsteilnehmer hat den Mangel unver
züglich geltend zu machen. 2Mängel im Prüfungsver
fahren kann er nicht mehr geltend machen, wenn seit 
dem Abschluß des Prüfungsabschnitts, der mit Män
geln behaftet war, ein Monat verstrichen ist. 

(3) Sechs Monate nach Beendigung der Prüfung 
kann der Prüfungsausschuß von Amts wegen eine 
Wiederholung der Prüfung oder einzelner Teile dersel
ben nicht mehr anordnen. 

§ 35 

Unterschleif, Beeinflussungsversuch und 
Ordnungsverstoß 

(1) lVersucht ein Prüfungsteilnehmer das Ergebnis 
einer Prüfung durch Unterschleif, Täuschung oder Be
nutzung nichtzugelassener Hilfsmittel zu eigenem 
oder fremdem Vorteil zu beeinflussen oder verstößt er 
erheblich gegen die Ordnung, so ist die betreffende 
Prüfungsleistung mit "ungenügend" zu bewerten. 2In 
schweren Fällen ist der Prüfungsteilnehmer von der 
Prüfung auszuschließen; er hat die Prüfung nicht be
standen. 3Unterschleif liegt auch vor, wenn ein Prü
fungsteilnehmer ein nichtzugelassenes Hilfsmittel bei 
sich führt nachdem die Prüfungsaufgabe ausgegeben 
worden ist, es sei denn, der Prüfungsteilnehmer weist; 
nach, daß der Besitz weder auf Vorsatz noch auf Fahr
lässigkeit beruht. 
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(2) lWird ein Tatbestand nach Absatz 1 Satz 1 erst 
nach Abschluß der Prüfung bekannt, so ist die betref
fende Prüfungsleistung nachträglich mit "ungenü
gend" zu bewerten und das Gesamtprüfungsergebnis 
entsprechend zu berichtigen. 21n schweren Fällen ist 
die Prüfung als nicht bestanden zu erklären. 3Ein un
richtiges Prüfungszeugnis ist einzuziehen. 

(3) 1 Ein Prüfungsteilnehmer, der einen Prüfer zu 
günstigerer Beurteilung zu veranlassen oder eine mit 
der Feststellung des Prüfungsergebnisses beauftragte 
Person zur Verfälschung des Prüfungsergebnisses zu 
verleiten versucht, hat die Prüfung nicht bestanden. 
21st die Prüfung noch nicht abgeschlossen, so ist er von 
der Fortsetzung auszuschließen und die Prüfung als 
nicht bestanden zu erklären. 

Sechster Teil 

Wiederholung der Prüfung 

§36 

Wiederholung der Prüfung bei Nichtbestehen 

(1) lPrüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht be
standen haben oder deren Prüfung als nicht bestanden 
gilt, können die Prüfung einmal wiederholen. 2Die Ein
zelprüfungsbestimmungen können für die Wiederho
lung der Prüfung Auflagen vorsehen und bestimmte 
Fristen festsetzen, vor oder nach welchen eine Wieder
holung nicht zulässig ist (Sperr- und Ausschluß
fr is ten). 

(2) lDer Antrag auf wiederholte Zulassung zur Prü
fung ist beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
(Prüfungsamt) einzureichen. 2Die Einzelprüfungsbe
stimmungen können Fristen für die AntragsteIlung 
festsetzen. 

§ 37 

Wiederholung der Prüfung zur Notenverbesserung 

(1) lPrüfungsteilnehmer, die die Prüfung bei erstma
liger Ablegung bestanden haben, können zur Verbes
serung der Prüfungsnote ein zweites Mal zur Prüfung 
zugelassen werden; sie müssen jedoch spätestens am 
nächsten, noch nicht ausgeschriebenen Prüfungster
min teilnehmen. 2Prüfungsteilnehmer, die die Wieder
holungsprüfung bestanden haben, entscheiden, wel
ches Prüfungsergebnis sie gelten lassen wollen. 3Wird 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Prü
fungsergebnisses keine Wahl getroffen, so gilt die bes
sere Gesamtprüfungsnote als gewählt. 

(2) § 36 Abs. 2 gilt entsprechend. 

Siebter Teil 

Prüfungsvergünstigungen und 
Prüfungserleichterungen 

§ 38 

Prüfungsvergünstigungen und 
Prüfungserleichterungen 

(1) lSchwerbehinderten (§ 1 SchwbG) und Gleichge
stellten (§ 2 Abs. 1 SchwbG) soll auf Antrag vom Prü
fungsausschuß (Prüfungsamt) nach der Schwere der 

nachgewiesenen Prüfungsbehinderung eine Arbeits
zeitverlängerung bis zu einem Viertel der normalen 
Arbeitszeit gewährt werden. 21n Fällen besonders 
weitgehender Prüfungsbehinderung kann auf Antrag 
des Schwerbehinderten oder des Gleichgestellten die 
Arbeitszeit bis zur Hälfte der normalen Arbeitszeit 
verlängert werden. 

(2) Schwerbehinderten oder Gleichgestellten kön
nen neben oder an Stelle einer Arbeitszeitverlänge
rung mit Zustimmung des Landespersonalausschus
ses andere angemessene Erleichterungen gewährt 
werden, soweit diese den Wettbewerb nicht beein
trächtigen. 

(3) Prüfungsteilnehmern, die nicht Schwerbehinder
te oder Gleichgestellte sind, aber wegen einer festge
stellten, nicht nur vorübergehenden körperlichen Be
hinderung bei der Fertigung der Prüfungsarbeiten er
heblich beeinträchtigt sind, können nach Maßgabe der 
Absätze 1 und 2 Prüfungsvergünstigungen gewährt 
werden. 

Achter Teil 

Prüfungsvergiitungen 

§ 39 

Vergütungen für Prüfer und 
Aufgabenste ller 

(1) Die Prüfer erhalten für ihre besonde ren Arbeits
le istungen eine Vergütung, die nach der Zahl der zu 
bewertende n Arbeiten, der Schwierigke it der Bewer
tung und der Dauer der Mitwirkung bei mündlichen 
und praktischen Prüfungen zu bemessen ist. 

(2) Für die Erstellung von Prüfungsaufgabe n auf 
Anforderung, gleich ob die Entwürfe verwendet we r
den oder nicht, gilt Absatz 1 sinngemäß. 

(3) Die Behörde , be i der der P rüfungsausschuß (Prü
fungsamt) eingerichtet ist, setzt a llgemein oder im 
Einzelfall die Vergütungen fest. 

. Neunter Teil 

Rechtsbehelfe 

§40 

Anfechtbarkeit von Prüfungsentscheidungen 

(1) Unbeschadet der Möglichkeit, den Verwaltungs
rechtsweg zu beschreiten, kann der Landespersonal
ausschuß zur aufsichtlichen Überprüfung einer Prü
fungsentscheidung (Art. 109 Abs. 1 Nr. 3 BayBG) ange
rufen werden. 

(2) Hierbei können Bewertungen nur darauf über
prüft werden, ob die Prüfer von falschen Tatsachen 
ausgegangen sind, verfahrensrechtliche Bestimmun
gen oder allgemein gültige Bewertungsgrundsätze 
nicht beachtet haben oder sich von sachfremden Er
wägungen haben leiten lassen. 

(3) Durch die Anrufung des Landespersonalaus
schusses werden die Fristen für die Einlegung eines 
Rechtsbehelfs nicht gewahrt. 
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Zehnter Teil 

Schlußbestimmungen 

§ 41 

Inhalt der Einzelprüfungsbestimmungen 

lAbgesehen von den in den vorstehenden Bestim
mungen bereits enthaltenen Möglichkeiten kann in 
den Einzelprüfungsbestimmungen von einzelnen Vor
schriften dieser Verordnung. wenn hierfür ein drin
gendes Bedürfnis besteht. abgewichen werden. soweit 
diese nicht die tragenden Grundsätze des Prüfungs
verfahrens in § 2 (Wettbewerbscharakter der Prüfung). 
in § 15 Abs. 1 und 3 (Zusammensetzung der Anstel
lungs- und Aufstiegsprüfungen mindestens aus einem 
schr iftlichen und einem mündlichen Teil). in § 17 
Abs.2 (Anonymitätsprinzip). in § 21 (Bewertung der 
schriftlichen Arbeiten) und in § 27 (Notenskala) betref
fen. 2In Prüfungsordnungen. die auf Verwaltungsab
kommen mit den Ländern oder dem Bund beruhen. 
muß wenigstens der Wettbewerbscharakter der Prü
fung gewährleistet sein. 

§42 

Veröffentlichung der Einzelprüfungsbestimmungen 

Die Einzelprüfungsbestimmungen sind im Bayeri
schen Gesetz- und Verordnungsblatt zu veröffent
lichen. 

§43 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. November 1962 in 
Kraft.·) 

*) Diese Vorschrift betrifft das Inkra!ttreten der Verordnung 
in der ursprünglichen Fassung vom 17. Oktober 1962 (GVBl 
S . 261. BayRS 2030~2-10-F). Der Zeitpunkt des Inkrafttre
tens der späteren Änderungen ergibt sich aus den jeweili
gen Änderungsverordnungen. 
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